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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

1 Abwasserzweck-
verband Preetz- 
Stadt und Land 
 

- - - 

2 AG-29 Arbeitsge-
meinschaft der 
anerkannten 
Naturschutzver-
bände in S.-H. 
 

- - - 

3 Archäologisches 
Landesamt 
Schleswig- 
Holstein 
 
Obere Denkmal-
schutzbehörde 
Planungskontrolle 

04.03.2020 Auf der überplanten Fläche wurden im Juli 
2019 in Absprache mit dem Planungsträger 
vom Archäologischen Landesamt Schleswig-
Holstein Vorsorgeuntersuchungen mit dem 
Nachweis eines vorgeschichtlichen Gebäu-
degrundrisses durchgeführt. Im Bereich die-
ser Fundstelle (s. Kartierung) ist eine archä-
ologische Hauptuntersuchung erforderlich.  
 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal 
hat gem. § 14 DschG die Kosten im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen, die für die Unter-
suchung, Erhaltung und fachgerechte In-
standsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie Veröffentlichung der Unter-
suchungsergebnisse anfallen. 
 
Auf der restlichen überplanten Fläche kön-
nen wir keine Auswirkungen auf archäologi-
sche Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in 
der Neufassung vom 30.12.2014 durch die 
Umsetzung der vorliegenden Planung mehr 
feststellen und stimmen hier den vorliegen-
den Planunterlagen zu.  
 
Darüber hinaus verweisen wir ausdrücklich 
auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale ent-
deckt oder findet, hat dies unverzüglich un-
mittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-
pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 
den Besitzer des Grundstückes oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 
und für die Leiterin oder den Leiter der Arbei-
ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund 
geführt haben. Die Mitteilung einer oder ei-
nes der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 
nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstäte in unveränder-
tem Zustand zu erhalten, soweit es ohne er-
hebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 
erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wo-
chen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht 
nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-
nisse wie Veränderungen oder Verfärbungen 
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 

Berücksichtigung. 

 
 
 
 
Berücksichtigung. Der Sachverhalt wird in die 
Hinweise zum Bebauungsplan entsprechend 
aufgenommen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise wurden in die 
Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
und haben weiterhin Gültigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise wurden in die 
Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
und haben weiterhin Gültigkeit. 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

4 Bundesanstalt für 
Immobilien- 
aufgaben 
 

- - - 

5 BUND-Landes-
verband Schles-
wig-Holstein e.V. 
 

- - - 

6 Dataport AöR - - - 

7 DB Netz AG 
Regionalbereich 
Nord 
 

- - - 

8 Deutsche Bahn 
AG DB Immobi-
lien Region Nord 
 

- - - 

9 Deutsche Tele-
kom Technik 
GmbH Netzpro-
duktion GmbH 
 
PTI 11 Planungs-
anzeigen 

05.03.2020 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) – als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 
Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben.  
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: Wir verweisen in dieser Angelegen-
heit auf unser Schreiben vom 27.03.2019, in 
dem wir schon ausführlich Stellung genom-
men haben.  
 
Des Weiteren haben wir gegen die o.a. Pla-
nung keine Bedenken.  
 
Bei Planungsänderungen bitten wir darum, 
uns erneut zu beteiligen. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen und / oder Hinweise abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 

10 Erzbischöfl. Ge-
neralvikariat Abt. 
Kirchengemein-
de-Baureferat 
 

- - - 

11 Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde 
Preetz 

03.03.2020 Die Kirchengemeinde ist mit der Vorflut des 
Regenrückhaltebeckens betroffen, da der 
Kanal unseres Wissens über Kirchenland 
Richtung B 76 läuft. Wir können nicht erken-
nen, ob der Durchmesser des Rohres aus-
reicht, um das anfallende Wasser abzufüh-
ren, auch wenn die Grundstücke laut B-Plan 
versuchen sollen, das anfallende Wasser zu 
versickern. Hinzu kommt auf jeden Fall das 
Straßenwasser.  
 
Es muss sichergestellt werden, dass der Kir-
che im Falle einer Erneuerung oder einer Er-
weiterung des Rohres keine Kosten entste-
hen, und die bewirtschaftenden Landwirte im 

Teilberücksichtigung. 

 
 
Berücksichtigung. Die Prüfung der vorhande-
nen Leitungskapazitäten (sowohl des betref-
fenden Abschnitts über Kirchenland wie auch 
der restlichen betroffenen Abschnitte) wird im 
Zuge des Entwässerungskonzeptes (Hydrau-
lik) vorgenommen und mit den entsprechen-
den Leitungsträgern abgestimmt. 
 
Kenntnisnahme. Im Falle einer notwendigen 
Ertüchtigung von Leitungsabschnitten gehen 
die anfallenden Kosten zulasten des Verursa-
chers. 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

Falle einer Baggeraktion entsprechend ent-
schädigt werden. 
 
Unser Flurstück ist: Flur 2 Gemarkung Wa-
kendorf Gemeinde Preetz Flurstück 39/5. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

12 Ev.-Luth. Kir-
chenkreis Plön-
Segeberg 
 

- - - 

13 Feuerwehr Stadt 
Preetz, Gemein-
dewehrführer 
 

- - - 

14 Finanzamt Plön - - - 

15 Gemeinde Küh-
ren c/o Amt 
Preetz-Land 
 

- - - 

16 Gemeinde Lehm-
kuhlen c/o Amt 
Preetz-Land 
 

- - - 

17 Gemeinde 
Pohnsdorf c/o 
Amt Preetz-Land 
 

- - - 

18 Gemeinde Schell-
horn c/o Amt 
Preetz-Land 
 

- - - 

19 Gemeinde Wahl-
storf c/o Amt 
Preetz-Land 
 

- - - 

20 Gemeinschafts-
kraftwerk Kiel 
GmbH 
 

- - - 

21 Gewässerunter-
haltungsverband 
Schwentinegebiet 
 
c/o Amt Preetz-
Land 

03.03.2020 Aus Sicht der von mir zu vertretenden Be-
lange bestehen gegen die oben genannten 
Bauleitplanungen nur dann keine Bedenken, 
wenn sichergestellt ist, dass der Abfluss aus 
dem vorhandenen Rückhalte-/ Regenklärbe-
cken das Maß des landwirtschaftlichen Spit-
zenabflusses nicht übersteigt. 
 

Berücksichtigung. 
 

Berücksichtigung. Die Prüfung der vorhande-
nen Kapazitäten (Abfluss aus RRB) wird im 
Zuge des Entwässerungskonzeptes (Hydrau-
lik) vorgenommen und mit den entsprechen-
den Leitungsträgern abgestimmt. 
 

22 Handwerkskam-
mer Lübeck 
 

- - - 

23 Industrie- und 
Handelskammer 
IHK Schleswig-
Holstein 

30.03.2020 Wir bedanken uns für die Einbindung in das 
Beteiligungsverfahren und die Übersendung 
der Planungsunterlagen. Die IHK zu Kiel er-
hebt gegen das Planverfahren zur Wohnbe-
bauung Moorkoppel der Stadt Preetz keine 
Bedenken. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen und / oder Hinweise abgegeben. 

24 Kreis Plön 
– Die Landrätin 
 
Kreisplanung 

20.04.2020 Folgende Unterlagen wurden vorgelegt:   
- Entwurf zur Satzung über den Be-

bauungsplan Nr. 102 der Stadt 
Preetz, Stand: 07.01.20, 

Teilberücksichtigung. 
 

Die Stellungnahme wird wie folgt bewertet und 
berücksichtigt: 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

z.Hd. Frau 
Winneg 

- Entwurf zur Begründung mit Um-
weltbericht, Stand: 07.02.20, 

- Grünordnungsplan (Bestand) zum 
Bebauungsplan Nr. 102, Stand: 
28.08.19, 

- Grünordnungsplan (Entwicklung) 
zum Bebauungsplan Nr. 102, 
Stand: 24.09.19, 

- Artenschutzbericht, Stand: 
16.08.19, 

- Lärmtechnische Untersuchung, 
Stand: 28.05.19, 

- Energieberatungsbericht, Stand: 
07.01.20. 

 
Die Stadt Preetz beabsichtigt mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 102 sowohl 
die Aktivierung bereits vorhandener Wohn-
bauflächen (vgl. aktuell gültiger FNP) und die  
Einbindung von neuen Siedlungsflächen, um 
die hohe Nachfrage nach Wohnraum zu mi-
nimieren.  
 
Auf der vorbereitenden Bauleitplanebene be-
findet sich die 24. Änderung des FNP parallel 
in Aufstellung.   
 
Zu dem vorliegenden Bauleitplanentwurf 
gebe ich die nachfolgenden Hinweise und 
Anregungen. 
 
Aus Sicht der Ortsplanung ist folgendes an-
zumerken: Die Anordnung der verschiede-
nen Wohnformen ist bedenklich und wirkt 
sich negativ auf das Ortsbild aus. Am östli-
chen Ortseingang ist bereits eine Wohnbe-
bauung vorhanden (hier: als Splittersiedlung 
einzustufen). Eine Bebauung von Einfami-
lien- und Doppelhäusern würde die splitterar-
tige Randbebauung in Richtung Westen in 
städtebaulich geordneter Weise fortführen. 
Ich rege somit an, die Bebauung mit bis zu 
dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern an 
den westlichen Rand des Bebauungsplanes 
zu verschieben. 
 
 
 
Fachbehördliche Stellungnahmen:  
 
 
Die UNB teilt mit: 
Veränderungen des Reliefs im gesamten B-
Plan: 
Aufgrund der Höhenunterschiede im gesam-
ten B-Plangelände ist auf allen Bauflächen 
mit Auffüllungen und Abgrabungen zu rech-
nen. In der textlichen Festsetzung wird nur 
die Auffüllung der privaten Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung ‚Hausgarten‘ ausge-
schlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Der Sachverhalt wird korrekt 
wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Der Sachverhalt wird korrekt 
wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Anordnung der Einfami-
lien- und Doppelhausgrundstücke rundet das 
Siedlungsbild in Verknüpfung der selbigen Be-
bauungsart zwischen Richard-Haupt-Weg und 
Hermann-Lüdemann-Straße sinnvoll und ge-
ordnet ab. Durch die beabsichtigte Bebauung 
des angrenzenden Bebauungsplanes Nr. 78a 
(Geschosswohnungsbau) wird die durchge-
hende Bebauungsstruktur bereits aufgelöst 
und unterbrochen. Eine „bedenkliche“ Störung 
des Ortsbildes ist daher aus Sicht der Stadt bei 
beiden (denkbaren) Anordnungsvarianten 
nicht gegeben. 
 
Die Gebäudeverortung resultiert nicht zuletzt 
aus den Ergebnissen der im Vorfeld vorge-
nommenen Bodenuntersuchungen, welche die 
Baulasten der mehrgeschossigen Bebauun-
gen sowie der Reihenhäuser nur in den im Be-
bauungsplan verorteten Bereichen zulässt. 
 
Teilberücksichtigung: 
 
Die Notwendigkeit von Aufschüttungen, insbe-
sondere in nördlicher Richtung, sind im Vorfeld 
in die Planungsüberlegungen einbezogen wor-
den. 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

Das heißt im Umkehrschluss, dass die 
Wohnbauflächen ungeregelt aufgefüllt wer-
den dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte das die Planungsabsicht sein, entsteht 
ein zusätzlicher Kompensationsbedarf, der 
im weiteren Planverfahren noch zu ermitteln 
ist. Anderenfalls sind die Bereiche, die nicht 
aufgefüllt werden dürfen, mit der entspre-
chenden Signatur aus der PlanZVO zu ver-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baufläche WA 5:  
Die überbaubare Fläche nördlich des Wen-
dehammers im Teilgebiet WA 5 liegt mit 27 
m ü. NN auf demselben Geländeniveau wie 
die Niederung, die im Anschluss nach Osten 
als ‚Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft‘ festgesetzt worden ist (s.u.).  
 
Der Teil der Niederung, für den eine Bebau-
ung vorgesehen ist und der Teil, der als 
‚Maßnahmenfläche‘ ausgewiesen worden 
ist, bilden sowohl optisch als auch von ihrer 
Genese und Nutzung her eine Einheit. Die 
Niederung wird in ihrer Gesamtheit im Um-
weltbericht unter Pkt. 2.1.2 (Unterüberschrift 
‚Geländerelief, Boden, Wasser/Grundwas-
ser‘) wie folgt beschrieben: 
 
2. Absatz: ‚Die als Dauergrünland genutzten 
oder brachliegenden Niederungsflächen wei-
sen in weiten Bereichen einen nicht tragfähi-
gen Moorboden auf. … Die eingelagerten 
Torfe erreichen Stärken bis ca. 2 m.‘ 
4. Absatz: ‚Die Geländebegehungen … ha-
ben trotz der geringen Niederschläge … an 
der tiefsten Stelle in der Niederung einen ho-

Eine ungeregelte Aufschüttung in den Wohn-
bauflächen ist über den Bebauungsplan nicht 
möglich. Die festgesetzten Höhenbezugs-
punkte (HBP) regeln auf indirekte Art und 
Weise auch die Höhe von möglichen Boden- 
bzw. Geländeaufschüttungen und -abgrabun-
gen innerhalb der Wohnbaugrundstücke. Um 
bei der hochbaulichen Planung und Realisie-
rung der Gebäude einen geländeabhängigen 
Spielraum zu ermöglichen, wird die Über- bzw. 
Unterschreitung der Höhenbezugspunkte ent-
sprechend reglementiert. 
 
Eine gesetzliche Grundlage zur Forderung ei-
nes erhöhten Kompensationsbedarfes besteht 
nicht. Es gelten die Vorschriften des Bauge-
setzbuches (§ 1a BauGB). Gem. dem Erlass 
vom 09.12.2013 (Verhältnis der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, 
vgl. Amtsblatt für Schleswig-Holstein vom 
23.12.2013) kommen die Vorschriften des 
BNatSchG und des LNatSchG hier nicht zum 
Tragen. Für das „Schutzgut Boden“ ist nur eine 
Ausgleichsverpflichtung bei Bodenversiege-
lung vorgesehen. Die Stadt Preetz erkennt je-
doch den (obgleich ohne gesetzliche Grund-
lage gestellten) Anspruch nach einem erhöh-
ten Kompensationsbedarf im Hinblick auf die 
(geringfügige) Beeinträchtigung der Niederung 
an. Der Gesamtausgleich des Bebauungspla-
nes wird daher entsprechend erhöht, auch um 
der Verantwortung bzgl. des Natur- und Land-
schaftshaushaltes gerecht zu werden. 
 
Teilberücksichtigung: 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung hinsichtlich der Niederung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
 
 
 
 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

hen Wasserstand gezeigt; … Laut der Bo-
denuntersuchung … steht Grundwasser in 
den Senken in 1 m Tiefe an. ‘  
 
Die Bestandskarte des Grünordnungsplan 
weist auf dieser neuen Baufläche ein ‚Grün-
land auf vermoortem Standort mit Feuchte-
zeigern‘ aus. Nördlich angrenzend wurde ein  
gebüschdurchsetzer Hochstauden- und Röh-
richtbewuchs‘ kartiert. 
 
Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass 
die Bebauung der nördlichen Fläche des WA 
5 mit erheblichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft verbunden sein wird. Aufgrund 
des anstehenden Moorbodens wird ein Bo-
denaustausch erforderlich sein und für eine 
bessere Bebaubarkeit werden die neuen 
Grundstückseigentümer das Gelände mit 
Bodenauffüllungen anheben wollen. Zu der 
Höhe, Zulässigkeit und Gestaltung der Bo-
denauffüllungen macht der B-Planentwurf 
keine Aussagen, so dass die Veränderung 
des Geländes allein in die Hände der neuen 
Grundstückseigentümer gelegt wird. 
 
Da die überbaubare Fläche ohne einen 
Übergang direkt an die ‚Maßnahmenfläche‘ 
angrenzt, ist bei Geländeauffüllungen zu be-
achten, dass diese nur auf dem Baugrund-
stück selbst stattfinden dürfen und der Bö-
schungsfuß der Bodenauffüllungen auf den 
Baugrundstücken und nicht auf dem Grün-
land oder in dem oben genannten kartierten 
Bewuchs liegen muss, sofern der Höhenun-
terschied nicht mit Winkelstützwänden abge-
fangen wird.  
 
Die sich abzeichnenden Konflikte zwischen 
dem zu erhaltenden Baumbestand und dem 
Hochstauden- und Röhrichtbewuchs auf der 
‚Maßnahmenfläche‘ nördlich des Baufens-
ters und der geplanten Wohn- und Garten-
nutzung wurden bisher noch nicht berück-
sichtigt. Die natürliche Vegetation wird sich 
nicht in der jetzigen Form und Funktion auch 
durch die vorgesehenen Festsetzungen nicht 
erhalten lassen, da die Anlieger diese ‚unge-
pflegt‘ wirkenden Flächen in unmittelbarem 
Wohnumfeld erfahrungsgemäß nicht akzep-
tieren werden.   
 
Mit einer Bebauung und der dafür erforderli-
chen Bodenauffüllung wird der westliche Teil 
dieser natürlichen Niederung unwiederbring-
lich zerstört. Diese Zerstörung stellt aus der 
Sicht des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege eine Fehlplanung dar, deren 
Ursache darin begründet ist, dass die Wohn-
gebietsausweisung für den westlichen Teil 
der Moorkoppel nicht Bestandteil der 24. F-
Änderung ist, sondern aus einem älteren 

 
 
 
 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genom-
men. Obgleich der Bebauungsplan keine in-
haltlichen Festsetzungen zur Ausgestaltung 
der Bodenauffüllungen im rückwärtigen Be-
reich (WA5) trifft, wird über die festgesetzten 
Höhenbezugspunkte (HBP) auf indirekte Art 
und Weise auch die Höhe von möglichen Bo-
den- bzw. Geländeaufschüttungen und -abgra-
bungen innerhalb der Wohnbaugrundstücke 
geregelt. Der entsprechende Sachverhalt wird 
zur Verdeutlichung und Klarstellung in der Be-
gründung zum Bebauungsplan entsprechend 
ausgearbeitet und detailliert dargestellt. 
 
 
Die Möglichkeit von Geländeaufschüttungen 
innerhalb der festgesetzten Maßnahmenfläche 
wird über eine entsprechende Festsetzung in 
der Grünordnung des Bebauungsplanes aus-
geschlossen. Zum Schutz der Niederung wer-
den die Baufelder in den heranrückenden Be-
reichen der Wohnbaufläche (WA5a) um zu-
sätzlich 2m von der Grundstücksgrenze zu-
rückgenommen. 
 
 
 
Obgleich es sich bei den benannten Flächen 
um wertvolle Biotopbereiche handelt, unterlie-
gen diese nicht dem gesetzlichen Schutzsta-
tus. Die festgesetzte Maßnahmenfläche, wel-
che den gesamten betroffenen Bereich mits-
amt des vorhandenen Bewuchses beinhaltet, 
geht (abgesichert durch einen entsprechenden 
Überlassungsvertrag) in das Eigentum der 
Stadt Preetz über, wodurch die Verhinderung 
der privaten Inanspruchnahme dieser Flächen 
gewährleistet werden kann. 
 
 
 
Der Eingriff in die betroffenen Flächen wird aus 
naturschutzfachlicher Sicht als vertretbar ein-
gestuft. Eine Zerstörung des Naturhaushaltes 
in diesem Bereich ist nicht absehbar und wird 
nicht als realistische Folge angesehen. 
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Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

Planvorgänger des F-Planes übernommen 
wurde. Der Schutz und die Erhaltung der Nie-
derung konnte daher planerisch in diesem 
Planverfahren nicht berücksichtigt werden. 
Im Gegensatz zu früheren Auffassungen 
wird die Bedeutung dieser Niederung für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
heute als wesentlich größer als in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten bewertet. Daher 
wurde empfohlen, den Geltungsbereich der 
24. F-Planänderung auf diesen westlichen 
Teil der Niederung auszudehnen. 
 
Für die Erhaltung des natürlich anstehenden 
Moorbodens -auch unter Klimaschutzaspek-
ten-, der vorhandenen natürlichen Vegeta-
tion, der Bedeutung der Niederung mit sei-
nen Strukturen für den Artenschutz (s. u.) 
und des Orts- und Landschaftsbildes wird 
daher dringend empfohlen, auf die Bebau-
ung der Niederung ganz zu verzichten. 
 
 
 
Sollte die Stadt Preetz diesen Anregungen 
nicht folgen, sind Hinweise auf die Boden- 
und Geländehöhenverhältnisse mit in den B-
Plan aufzunehmen, ebenso wie Angaben zu 
der maximal zulässigen Auffüllungshöhe der 
Grundstücke. 
 
 
 
 
 
 
 
Private Hausgärten:  
Die derzeitige Nutzungsgrenze zwischen 
dem Acker und dem Grünland ist durch eine 
Böschung und die Zaunpfähle deutlich ge-
kennzeichnet. Diese vorhandene Böschung 
ist im Planbild grau unterlegt. Sie wird durch 
die Anlage von Hausgärten bis zu 10 m wei-
ter nach Norden in die Grünlandfläche hinein 
verschoben. Das bedeutet, dass die Grün-
landsenke zugunsten der privaten Hausgär-
ten verkleinert und damit dem Naturhaushalt 
dauerhaft entzogen wird. 
 
Mit derselben Begründung, wie auf die Be-
bauung eines Teils des WA 5 zu verzichten, 
sollte die Grundstücksgrenze zugunsten der 
Erhaltung der Niederung und des Grünlan-
des direkt oben auf der vorhandenen Bö-
schung liegen, dort wo jetzt die Zaunpfähle 
stehen und mit der Anlage eines freiwach-
senden Gehölzstreifens markiert werden (s. 
a. Artenschutz). Wird diesen Anregungen 
nicht gefolgt, ist diese Auffüllung der Haus-
gartengrundstücke ebenfalls zu kompensie-
ren.  

 
 
Für den betroffenen Bereich liegt ein geneh-
migter Flächennutzungsplan vor, der die Flä-
che als Wohnbaufläche (W) darstellt. Auf 
Ebene des Bebauungsplanes wird daher ent-
schieden, in welchem Maß eine Wohnbebau-
ung sinnvoll und vertretbar ist. Die Stadt Preetz 
hält eine Einbeziehung dieser Flächen in die 
24. Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht für erforderlich, da in diesem Bereich eine 
wohnbauliche Nutzung angestrebt wird. 
 
Die Beanspruchung eines ca. 10 Meter breiten 
Randstreifens der Niederung wird aus natur-
schutzfachlicher Sicht als vertretbar angese-
hen. Zum Schutz des Naturhaushaltes und des 
Orts- und Landschaftsbildes wird die Möglich-
keit zur Errichtung einer Befestigung zum Hö-
henausgleich, etwa durch Winkelstützwände 
oder Stützmauern, auf eine maximale Gesamt-
höhe von 1,00 Meter begrenzt. Entsprechende 
Befestigungen sind zudem zu begrünen. 
 
Obgleich der Bebauungsplan keine inhaltli-
chen Festsetzungen zu Bodenauffüllungen im 
rückwärtigen Bereich (WA5) trifft, wird über die 
festgesetzten Höhenbezugspunkte (HBP) auf 
indirekte Art und Weise auch die Höhe von 
möglichen Boden- bzw. Geländeaufschüttun-
gen und -abgrabungen innerhalb der Wohn-
baugrundstücke geregelt. Der entsprechende 
Sachverhalt wird zur Verdeutlichung und Klar-
stellung in der Begründung zum Bebauungs-
plan entsprechend ausgearbeitet und detail-
liert dargestellt. 
 
Teilberücksichtigung: 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
Obgleich es sich bei den benannten Flächen 
um wertvolle Biotopbereiche handelt, unterlie-
gen diese nicht dem gesetzlichen Schutzsta-
tus. Eine (auch nur teilweise) Beseitigung des 
Grünlandes ist daher zulässig. 
 
 
 
 
 
 
Die Beanspruchung eines ca. 10 Meter breiten 
Randstreifens der Niederung wird aus natur-
schutzfachlicher Sicht als vertretbar angese-
hen. Die Stadt Preetz erkennt jedoch den (ob-
gleich ohne gesetzliche Grundlage gestellten) 
Anspruch nach einem erhöhten Kompensati-
onsbedarf im Hinblick auf die (geringfügige) 
Beeinträchtigung der Niederung an. Der Ge-
samtausgleich des Bebauungsplanes wird da-
her entsprechend erhöht, auch um der Verant-
wortung bzgl. des Natur- und Landschafts-
haushaltes gerecht zu werden. 
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Zur textlichen Festsetzung 'Grünfläche (pri-
vat) Schutzstreifen':  
Die Regelung zum Schutzstreifen an dem zu 
entwidmeten Knick sollte unter Pkt. 8 (1) 
Buchstabe ‚d‘ um das Wort ‚baugenehmi-
gungsfreie‘ bauliche Anlagen ergänzt wer-
den. 
 
Zur Knickentwidmung:  
Für die Knickentwidmung ist gemäß § 30 (4) 
BNatSchG vor der Inkraftsetzung des B-Pla-
nes ein entsprechender Antrag an die untere 
Naturschutzbehörde des Kreises Plön zu 
richten. Dieser Antrag liegt bisher nicht vor. 
 
Die Lage des Ersatzknicks ist in der Begrün-
dung mit einem Lageplan darzustellen. 
 
 
 
Nachweis der Ausgleichsfläche:  
Da das Planbild eines B-Planes mit seinen 
Festsetzungen selbständig lesbar sein soll, 
ist die Lage der Ausgleichsfläche ebenfalls 
im Planbild darzustellen. 
 
Als Träger der Bauleitplanung ist es die Auf-
gabe der Gemeinde, die Kompensationsflä-
che nachzuweisen und dauerhaft zu sichern. 
Wenn die Gemeinde keine eigenen Flächen 
in Anspruch nimmt, muss sie diese Siche-
rung durch einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Investor regeln. Da die ins Auge ge-
fasste Kompensationsfläche nicht im Ho-
heitsgebiet der Stadt Preetz liegt, sollte die 
Stadt den städtebaulichen Vertrag mit dem 
Ökokontoinhaber direkt abschließen, da der 
Investor nach der Vermarktung der Grund-
stücke nicht mehr als Vertragspartner zur 
Verfügung stehen wird. Der städtebauliche 
Vertrag muss als Anlage der Begründung 
schon Gegenstand des Aufstellungsverfah-
rens und alle damit verbundenen Entschei-
dungen sein (s. Kap. 2.7 ‚Verhältnis der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 
Baurecht‘, Amtsbl SH 2013, 1170). Die Ver-
einbarung darf nicht später als die Satzung 
wirksam werden. Dieser Vertrag fehlt zum 
jetzigen Verfahrensstand und ist nachzu-
reichen. 
 
Einhaltung und Umsetzung des Artenschut-
zes (hier: Fledermäuse): 
Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen werden im Arten-
schutzbericht die Vermeidungsmaßnahmen 
V 1 – V 7 (S. 51) aufgeführt. Diese Maßnah-
men haben alle das Ziel, die artenschutz-
rechtlich relevanten Lebensräume für Fleder-
mäuse nicht mehr als bisher zu beleuchten. 

 
Berücksichtigung: 
 
Die Festsetzung zum Schutzstreifen wird um 
die Formulierung „bauliche Anlagen jeglicher 
Art“ ergänzt bzw. abgeändert. 
 
 
 
Berücksichtigung: 
Der Antrag zur Knickentwidmung durch die 
Stadt Preetz wird rechtzeitig bei der UNB des 
Kreises Plön gestellt. 
 
 
 
Der Bitte wird nachgekommen. Die Lage der 
Ausgleichsflächen wird in der Begründung und 
den Hinweisen zum Bebauungsplan darge-
stellt. 
 
Berücksichtigung: 
Der Bitte wird nachgekommen. Die Lage der 
Ausgleichsflächen wird in der Begründung und 
den Hinweisen zum Bebauungsplan darge-
stellt. 
 
Die entsprechenden vertraglichen Regelungen 
hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen wer-
den der UNB des Kreises Plön zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilberücksichtigung: 
 
Der Sachverhalt wird korrekt wiedergegeben. 
Die Hinweise zu einzuhaltenden Maßnahmen 
sind vorwiegend von den künftigen Haus- bzw. 
Grundstückseigentümern zu beachten. Zur Si-
cherstellung der Informationsweitergabe wer-
den sowohl die Hinweise bzgl. der Verbots- 
und Vermeidungsmaßnahmen zum Arten-
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Wie diese Maßnahmen konkret und verbind-
lich umgesetzt werden sollen, wird bis auf die 
Ausführung der Straßenbeleuchtung leider 
nicht näher ausgeführt. 
 
 
 
 
 
 
Durch das Heranrücken der Bebauung an 
die Lebensräume der Fledermäuse lässt sich 
eine intensivere Beleuchtung als bisher allein 
durch die Innenbeleuchtung der Wohnge-
bäude in den Abend- und Nachtstunden nicht 
vermeiden. 
 
 
 
Konkrete und umsetzbare Aussagen, wie die 
Verbotstatbestände tatsächlich vermieden 
werden können, fehlen und sind nachzuar-
beiten. 
 
 
Denkbar ist z. B. die Festsetzung von Rolllä-
den. Desgleichen muss deutlich werden, wer 
und wie die Durchführung und Einhaltung der 
Maßnahmen kontrolliert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahmen V 1 - V 7 sind nicht unter 
der Überschrift B. ‚Hinweise‘, sondern unter 
Pkt. A. ‚Planungsrechtliche Festsetzungen‘ 
in Kap. 8 (2) der textlichen Festsetzungen zu  
übernehmen, da sie nur dort eine Verbind-
lichkeit gegen jedermann entfalten. Diese 
Verbindlichkeit ist zwingende Voraussetzung 
zur Vermeidung von Verbotstatbeständen. 
 
Alternativ zu konkreten Festsetzungen zu 
Vermeidung von Verbotstatbeständen bei 
der Ausgestaltung der Haus- und Grund-
stücksbeleuchtungen wird angeregt einen 
breiten Gehölzstreifen an den nördlichen 
Baugrundstücken entlang der Nutzungs-
grenze zwischen Acker und Grünland anzu-
legen, da dieser Bereich gegenüber der Nie-
derung höher liegt. So kann die erforderliche 
Verschattung der Niederung zum Schutz der 
lichtempfindlichen Fledermausarten am 
ehesten erreicht werden. Es muss sich um 

schutz wie auch die Regelungen zur fleder-
maus- und insektenfreundlichen Außenbe-
leuchtung durch die Vorhabenträger mittels 
der Kaufverträge weitergegeben. Die entspre-
chende Verpflichtung dazu ist Bestandteil des 
städtebaulichen Vertrages gem. § 11 Abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 2 BauGB, der zwischen der Stadt 
Preetz und den Vorhabenträgern geschlossen 
wird. 
 
Der Artenschutzgutachter geht davon aus, 
dass durch die festgesetzten Maßnahmen eine 
erhebliche Störung der betroffenen Fleder-
mausarten vermieden werden kann. Eine Be-
grenzung bzw. Reglementierung der Innenbe-
leuchtung ist weder artenschutzrechtlich erfor-
derlich noch in Hinblick auf die geplante Wohn-
nutzung verhältnismäßig. 
 
Die artenschutzrechtlichen Verbots- und Ver-
meidungsmaßnahmen sind gem. § 9 BauGB 
nicht als Bestandteil des Bebauungsplanes 
festsetzbar. Sie wurden daher in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Die verbindliche Festsetzung einer techni-
schen Maßnahme wie Rollläden ist gem. § 9 
BauGB nicht als Bestandteil des Bebauungs-
planes festsetzbar. Selbiges gilt für eine ver-
bindliche Einhaltungsverpflichtung von ent-
sprechend notwendigen Öffnungs- bzw. 
Schließzeiten solcher Anlagen. Eine solche 
Festsetzung an privaten Gebäuden hat keinen 
(gemäß BVerwG in der Festsetzung eines Be-
bauungsplanes notwendigen) bodenrecht-       
lichen Bezug. Es wird ferner darauf hingewie-
sen, dass eine derartige Maßnahme aus arten-
schutzrechtlicher Sicht keinen nennenswerten 
Nutzen hätte. 
 
Die artenschutzrechtlichen Verbots- und Ver-
meidungsmaßnahmen sind gem. § 9 BauGB 
nicht als Bestandteil des Bebauungsplanes 
festsetzbar. Sie wurden daher in die Hinweise 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
Die beschriebene Maßnahme ist nicht sinnvoll 
umsetzbar. Die Abgrenzung von Flächen, wel-
che in Gänze dem jeweiligen Wohnbaugrund-
stück zugehörig sind, ist weder in der realen 
Nutzung vorstellbar noch städtebaulich be-
gründbar. Aus artenschutzrechtlicher Sicht be-
steht nicht das Erfordernis, einen derartigen 
Gehölzstreifen zum Schutz der jagenden licht-
empfindlichen Fledermausarten anzulegen. 
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eine Anpflanzung aus freiwachsenden ein-
heimischen Laubgehölzen handeln, die zur 
Gewährleistung der Erhaltung dieser An-
pflanzung in städtischem  Eigentum liegen 
sollte. Eine geschnittene Hecke, deren Min-
desthöhe nicht festgesetzt worden ist und die 
auf dem Niveau der Niederung liegt, erfüllt 
diese Anforderungen nicht. 
 
Die Bebauung im Norden von WA 5 (s. o.) ist 
mit der Einhaltung der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände überhaupt nicht 
vereinbar. Zum einen rückt die Bebauung so 
dicht an die Leitstrukturen der Fledermäuse 
heran, dass die Vermeidungsmaßnahme V 6 
nicht umsetzbar ist und zum anderen fehlt an 
der Bebauung eine Anpflanzung, die zur Ver-
schattung der Niederung in Fortsetzung des 
oben genannten Anpflanzungsstreifens not-
wendig ist. Ohne die Festsetzung konkreter 
Vermeidungsmaßnahmen ist die Bebauung  
dieser beiden Grundstücke nicht zulässig. 
 
Die untere Bodenschutzbehörde teilt mit: 
Im Plangebiet ist zum derzeitigen Kenntnis-
stand keine Altlast und kein altlastenver-
dächtiger Standort bekannt. Von Seiten der 
UBB bestehen gegen die Planung keine Be-
denken. 
 
Die untere Wasserbehörde teilt mit: 
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine 
abschließende Bewertung weiterhin nicht 
ausreichend und müssen konkretisiert wer-
den. Der AZV Preetz Stadt und Land ist für 
die in der 24. Änderung des F.- Plans darge-
stellten Wohnbaufläche - dem Planungsbe-
reich des B.-Plans Nr. 102 -abwasserbeseiti-
gungspflichtig (§ 44 LWG). In der Ortslage 
Preetz betreibt der AZV Preetz Stadt und 
Land zentrale Schmutz- und Niederschlags-
wasseranlagen. Der geplante zusätzliche 
Schmutzwasseranschluss an die zentrale 
Kanalisation und der Bau und Betrieb ent-
sprechender Behandlungsanlagen hat ent-
sprechend § 60 WHG i.V.m. § 51 LWG zu er-
folgen. 
 
Da vorgesehen ist, das gesamte anfallende 
Niederschlagswasser zur Versickerung zu 
bringen, sind für die entsprechenden Anla-
gen zur Versickerung von gesammeltem Nie-
derschlagswasser entsprechende Nach-
weise gemäß DWA-A-138 (insbesondere 
Versickerungsfähigkeit der Untergrunds) vor-
zulegen. Durch mehrere Bohrungen in der 
benachbarten Pabststraße ist der unteren 
Wasserbehörde bekannt, dass die kleinräu-
mige Geologie unterschiedliche Versicke-
rungsfähigkeiten (Geschiebelehm – Sande) 
in den ersten Untergrundmetern bereithält. 
Des Weiteren ist der geologischen Karte des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Artenschutzgutachter geht davon aus, 
dass durch die festgesetzten Maßnahmen eine 
erhebliche Störung der betroffenen Fleder-
mausarten vermieden werden kann. Gemäß 
den Ausführungen des Artenschutzgutachtens 
ist der Abstand zwischen der nördlichen 
Grundstücksgrenze und dem Gehölzsaum am 
Graben auch weiterhin ausreichend, da nicht 
von einer Beeinträchtigung der betroffenen 
Fledermausarten ausgegangen wird, wenn im 
Außenbereich (u.a. in den Gärten) eine fleder-
mausfreundliche Beleuchtung verwendet wird. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Teilberücksichtigung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüfung des geplanten Anschlusses wird 
im Zuge des Entwässerungskonzeptes (Hyd-
raulik) vorgenommen und mit den entspre-
chenden Leitungsträgern (AZV) abgestimmt. 
 
 
 
Die Prüfung der geplanten Versickerung wird 
im Zuge des Entwässerungskonzeptes (Hyd-
raulik) vorgenommen. Eine engmaschige Bo-
denuntersuchung wurde parallel vorgenom-
men. Die Ergebnisse werden im wiederholten 
Verfahrensschritt aufgenommen und im Vor-
feld der öfftl. Auslegung mit der UWB abge-
stimmt. 
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Landes Schleswig-Holstein zu entnehmen, 
dass sich der östliche Teil des Planungsge-
biets überwiegend aus undurchlässigen Lo-
ckergesteinen zusammensetzt. Daher müs-
sen Bodengutachten zum Nachweis der Ver-
sickerungsfähigkeit entsprechend engma-
schig ausgeführt werden. 
 
Zur Nachweiserbringung der Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Niederschlagswas-
serbeseitigung im B.-Plangebiet wird auf den 
gemeinsamen Erlass des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Na-
tur und Digitalisierung (MELUND) und des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration des Landes Schleswig-Hol-
stein (MILI) zum landesweiten Umgang mit 
Regenwasser in Neubaugebieten „Wasser-
rechtliche Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser in Neubaugebieten in Schles-
wig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirtschaf-
tung (A-RW1)“ vom 10.10.2019 hingewie-
sen. Dieser ist für das betroffene Planungs-
gebiet umzusetzen. 
 
Im Rahmen des B.-Planverfahrens sind in 
den B.-Planunterlagen prüffähige Aussagen 
und Nachweise vorzulegen (§§ 8, 9 WHG 
und §§ 47, 51 und 52 LWG). Sollten durch 
die geplante Wohnbebauung Abweichungen 
von bestehenden wasserrechtlichen Erlaub-
nissen bzw. Genehmigungen festgestellt 
werden, so sind neue Einleitungserlaubnisse 
mit entsprechenden Planungsunterlagen zu 
beantragen. 
 
Das Einreichen der entsprechenden Nach-
weise bzw. Antragsunterlagen bei der unte-
ren Wasserbehörde muss zeitnah erfolgen. 
Erst nach Einreichung der Unterlagen kann 
über die Erlaubnis- bzw. Genehmigungsfä-
higkeit der Anträge und damit über die Siche-
rung der Erschließung im B.-Planverfahren 
entschieden werden. 
 
Es werden weiterhin folgende Anregungen 
für die Niederschlagswasserbeseitigung ge-
geben: Entsiegelung und die Begrünung der 
geplanten Dachflächen können die Flächen-
rückhaltung am Ursprung verbessern, natür-
lichere Abflussverhältnisse schaffen und 
Starkregenspitzen und den Schadstoffein-
trag minimieren. Die Einleitung von Regen-
wasser ins Grundwasser und die damit ein-
hergehende Entlastung der Oberflächenge-
wässer wird von der unteren Wasserbehörde 
ausdrücklich begrüßt. Diese Maßnahmen 
begünstigen die nachhaltige Bewirtschaftung 
unserer Gewässer im Kreis Plön. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Erlass ist bekannt und wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüfung der geplanten Versickerung wird 
im Zuge des Entwässerungskonzeptes (Hyd-
raulik) vorgenommen. Die Ergebnisse werden 
im wiederholten Verfahrensschritt aufgenom-
men und im Vorfeld mit der UWB abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Der vorbeugende Brandschutz teilt mit:  
Im Teilgebiet WA6 sind die 2-ten Rettungs-
wege aufgrund der erlaubten 3-Geschossig-
keit und der daraus resultierenden Fußbo-
denhöhe ggf. baulich herzustellen. Für den 
Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen sind die 
Verkehrsflächen offensichtlich nicht ausge-
legt. Die beiden östlich gelegenen Wendeflä-
chen sind nicht so dimensioniert, dass dort 
z.B. Feuerwehrfahrzeuge wenden können. 
 
 
 
 
Die Erschließung der Grundstücke im WA3 
erfolgt über Wegeparzellen, die mit Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten belastet sind. Ne-
ben der Absicherung im Grundbuch ist zu-
sätzlich eine öffentlich rechtliche Absiche-
rung durch Eintragung einer Baulast vorzu-
nehmen (§4 Landesbauordnung aktuelle 
Fassung). 
 
Der Denkmalschutz teilt mit:  
Im Plangeltungsbereich sind keine Bau- und 
Gründenkmale erfasst. Da grundsätzlich Be-
lange der archäologischen Denkmalpflege 
betroffen sein können, ist eine Abstimmung 
mit dem Archäologischen Landesamt SH er-
forderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiteres Verfahren: 
Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfah-
ren Änderungen in Text und Zeichnung ge-
genüber dem jeweils vorhergehenden Ver-
fahrensschritt. Versehen Sie bitte alle Ent-
wurfsunterlagen mit dem Bearbeitungsstand. 
 

 
Teilberücksichtigung: 
Die Be- und Durchfahrbarkeit des Quartiers für 
Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge ist si-
chergestellt: Der Wendebereich im Westen mit 
22,00 m Durchmesser bietet entsprechend 
ausreichende Kapazitäten und mittels des öf-
fentlichen Stichwegs im östlichen Bereich des 
Quartiers bleibt die Durchfahrbarkeit gewähr-
leistet, sodass bspw. Größer dimensionierte 
Feuerwehrfahrzeuge nicht vorher wenden o-
der zurücksetzen müssen. Die Sicherstellung 
des zweiten Rettungsweges erfolgt im Zuge 
des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme: 
Die Abstimmung mit dem Archäologischen 
Landesamt ist bereits erfolgt. Im Plangebiet 
bestehen keine oberirdischen Kulturdenkmale. 
Teile des Plangebietes befinden sich jedoch 
innerhalb von archäologischen Interessenge-
bieten. Daher wurden auf den überplanten Flä-
chen im Juli 2019 in Absprache mit dem Pla-
nungsträger vom Archäologischen Landesamt 
Schleswig-Holstein Voruntersuchungen durch-
geführt. Aufgrund der Ergebnisse der Vorun-
tersuchungen wird im August 2020 auf der Flä-
che eine archäologische Hauptuntersuchung 
stattfinden. 
 
Berücksichtigung: 
Die Bitte wird berücksichtigt und die Änderun-
gen werden entsprechend markiert. 

25 Landesamt für 
Denkmalpflege 
 

- - - 

26 Landesamt für 
Landwirtschaft, 
Umwelt und 
ländliche Räume 
 
Technischer Um-
weltschutz Regio-
naldezernat Mitte 
 

- - - 

27 Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 
 

- - - 
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28 Landesbetrieb 
Straßenbau und 
Verkehr Schles-
wig-Holstein 
 
Niederlassung 
Rendsburg 
 

28.02.2020 Ich bitte um die Zusendung der Unterlagen 
zur o.a. Bauleitplanung in Papierform je 2-
fach. Vielen Dank im Voraus. 

Die Unterlagen wurden am 28.02.2020 in ge-
wünschter Form postalisch übersandt. 

29 Landeskriminal-
amt Schleswig-
Holstein 
 
Abt. 3, Dez. 33 
Kampfmittel-
räumdienst 

09.03.2020 Hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Ge-
biet keine Auskunft zur Kampfmittelbelas-
tung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung 
S-H erfolgt. 
 
Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittel-
räumdienst S-H ist nur für Gemeinden vorge-
schrieben, die in der benannten Verordnung 
aufgeführt sind. 
 
Die Gemeinde / Stadt Preetz liegt in keinem 
uns bekannten Bombenabwurfgebiet. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen 
aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes 
keine Bedenken. 
 
Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht 
gänzlich auszuschließen und unverzüglich 
der Polizei zu melden. (siehe Merkblatt) 
 

Kenntnisnahme. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen und / oder Hinweise abgegeben. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise wurden in die 
Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen 
und haben weiterhin Gültigkeit. 

30 Landwirtschafts-
kammer Schles-
wig-Holstein 
 

- - - 

31 Ministerium für 
Inneres, ländliche 
Räume und In-
tegration Schles-
wig-Holstein 
 
Abteilung IV 6 
Landesplanung 

22.04.2020 Mit Schreiben vom 27.02.2020 informieren 
Sie über aktualisierte Planunterlagen der 24. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
102 der Stadt Preetz. Gegenstand der Pla-
nung ist eine Erweiterung der im Bereich 
Moorweg bestehenden Wohnbaufläche nach 
Osten und die Darstellung einer potenziellen 
Ausgleichsfläche sowie eines Regenrückhal-
tebeckens westlich des Moorweges. Diese 
insgesamt ca. 1,07 ha große Wohnbaufläche 
soll zusammen mit der westlich angrenzen-
den (und im F-Plan bereits dargestellten 
Wohnbau-) Fläche mit dem B-Plan Nr. 102 
verbindlich als allgemeines Wohngebiet 
überplant werden. Östlich des Moorweges 
soll zusätzlich im Flächennutzungsplan eine 
Wohnbaufläche (1,4 ha) sowie daran an-
grenzend eine Mischbaufläche (1 ha) darge-
stellt werden. Im Flächennutzungsplan wer-
den die Flächen bisher landwirtschaftliche 
Flächen dargestellt.  
 
Mit Schreiben vom 27.05.2019 hatte die Lan-
desplanung zu der Planung bereits Stellung 
genommen. Damals wurde festgestellt, dass 
der Plangeltungsbereich nach dem Regio-
nalplan III grundsätzlich innerhalb der Sied-
lungsachsenabgrenzung der Stadt Preetz 

Berücksichtigung. 

 
 
 
Die Planungsinhalte werden korrekt wiederge-
geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverhalte werden korrekt wiedergege-
ben. 
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liegt, die Siedlungsachsenabgrenzung an 
dieser Stelle allerdings durch eine Grünzäsur 
gegliedert wird. In den damaligen Planunter-
lagen wurde die Grünzäsur bislang nicht the-
matisiert. Es wurde festgehalten, dass aus 
Sicht der Landesplanung einer wohnbauli-
chen Entwicklung westlich des Moorweges 
zugestimmt werden könnte, wenn die 
Grünzäsur nach Norden nicht grundsätzlich 
in Frage gestellt wird.   
 
Deutliche Vorbehalte bestanden aus Sicht 
der Landesplanung gegenüber der ange-
dachten Entwicklung östlich des Moorweges, 
da als Planungsziel lediglich das „Einfangen“ 
eines Siedlungssplitters angegeben war. 
Das städtebauliche Ziel der Stadt Preetz 
sollte dargelegt werden.   
 
Kritisch wurde zudem die nördliche kleine 
Wohnbaufläche gesehen. Diese ist in den 
neuen Planunterlagen entfernt worden.  
 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu 
der Bauleitplanung wie folgt Stellung:  
 
Maßgeblich für die Planungen der Gemeinde 
sind der Regionalplan III (Amtsbl. Schl.-H. 
2001, Seite 49) sowie der Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP; 
Amtsbl. Schl.-H. 2010, Seite 719) und die 
Fortschreibung des Landesentwicklungs-
plans Schleswig-Holstein 2010 (Runderlass 
des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration des Landes Schles-
wig-Holstein vom 27.11.2018 - IV 60 - Az. 
502.01 - Amtsbl. Schl.-H. S. 1181).  
 
In der letzten landesplanerischen Stellung-
nahme vom 27.05.2019 wurde festgestellt, 
dass nach dem Regionalplan III die Sied-
lungsachsenabgrenzung an dieser Stelle 
durch eine Grünzäsur gegliedert wird. Nach 
Ziffer 6.3.2 Abs. 3 der LEP-Fortschreibung 
sind Grünzäsuren generell von einer Bebau-
ung freizuhalten. In den damaligen Planun-
terlagen fehlte eine Auseinandersetzung mit 
der Grünzäsur vollkommen.  
 
Auch in den aktuellen Planunterlagen fehlt 
weiterhin eine konkrete Auseinandersetzung 
mit der vorhandenen Grünzäsur an dieser 
Stelle, sie wird noch nicht einmal in der Be-
schreibung der regionalplanerischen Fest-
setzungen in Kapitel 4.1.2 erwähnt. Eine 
Auseinandersetzung der Planunterlagen mit 
der landesplanerischen Stellungnahme vom 
27.05.2019 ist daher nicht ersichtlich.  
 
Die im Regionalplan festgelegten Grünzäsu-
ren sollen unter anderem regionale Frei-
räume vernetzen. Sie dienen der ortsnahen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverhalte werden korrekt wiedergege-
ben. 
 
 
 
 
 
 
Die Planungsinhalte werden korrekt wiederge-
geben. 
 
 
Berücksichtigung: 
 
 
Die Hinweise zur maßgeblichen Raumordnung 
sind bekannt und werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverhalte werden korrekt wiedergege-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Auseinandersetzung mit den landespla-
nerischen Zielen und den gegebenen Anre-
gungen erfolgt im Zuge des wiederholten Ver-
fahrensschrittes und wird in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
In Anbetracht der Maßstäblichkeit der Darstel-
lungen des Regionalplanes vertritt die Stadt 
Preetz die Ansicht, dass die dort festgelegte 
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Erholung sowie der Klimaverbesserung und 
können darüber hinaus Funktionen innerhalb 
des Biotopverbundes übernehmen. Die Fest-
legung ist nicht flächen- oder gebietsscharf, 
sondern kann im Rahmen der Bauleit- und 
Landschaftsplanung konkretisiert werden. 
Grünzäsuren orientieren sich u.a. an vorhan-
denen Niederungsgebieten (Ziffer 5.3.2 LEP 
2010 sowie Ziffer 6.3.2 LEP-Entwurf  2018 
einschließlich Begründungen). Auf Seite 4 
des vorgelegten Umweltberichtes wird für 
den Bereich als Zielsetzung aus dem Land-
schaftsplan der Stadt Preetz ausgeführt, 
dass er zwischen den vorhandenen und ge-
planten Siedlungsflächen offengehalten so-
wie eine Freiflächenfunktionen übernehmen 
soll und damit eine Grünvernetzung aufrecht-
erhalten werden soll. Insofern entspricht die 
regionalplanerische Festlegung den Ergeb-
nissen der kommunalen Landschaftspla-
nung.   
 
In der Begründung zur Planung wird folge-
richtig festgestellt (Begründung S. 7), dass 
durch die geplante Bebauung die beste-
hende Öffnung zur Landschaft hin verloren 
gehen wird. Gemäß der Bewertung des Um-
weltberichtes wird die Abweichung vom im 
Preetzer Landschaftsplan enthaltenen Frei-
flächenkonzept jedoch als vertretbar einge-
stuft, da mit der Ausweisung der Flächen 
keine Beanspruchung bzw. Zerschneidung 
von für den überörtlichen Biotopverbund 
wertvollen Flächen vorgenommen wird.   
 
Aus landesplanerischer Sicht bleibt jedoch 
weiterhin offen, wie die Funktionsfähigkeit 
der Grünzäsur gesichert werden kann. Ins-
besondere da der Zweck der geplante Wohn-
baufläche östlich des Moorweges weiterhin 
nur mit dem „Einfangen“ eines Siedlungs-
splitters angegeben wird, ohne, dass ein 
konkretes städtebauliches Ziel angegeben 
wird, gleichzeitig damit aber die Öffnung zur 
Landschaft hin verloren geht, bleiben die lan-
desplanerischen Bedenken bestehen. Es 
wird erneut eine Herausnahme der östlichen 
Bauflächen angeregt, zumindest ist jedoch 
eine nachvollziehbare Auseinandersetzung 
mit den landesplanerischen Belangen und 
eine Begründung dieses Planungsansatzes 
gefordert.  
 
Im Hinblick auf den westlichen Teil des Plan-
gebietes bestehen auf der Maßstabsebene 
der Regionalplanung und mit Blick auf den 
Wohnungsneubaubedarf des Unterzentrums 
Preetz keine grundsätzlichen Bedenken. Ich 
bitte jedoch die Hinweise der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Plön (Stellung-
nahme vom 20.04.2020 bzw. 21.04.2020) 
bezüglich der naturschutzfachlichen Belange 

Darstellung der betreffenden Grünzäsur den 
Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 102 lediglich tangiert, jedoch nicht direkt 
betrifft. Die entsprechenden (auch grafischen) 
Überlagerungen der Planungsinhalte werden 
in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen und ausgewertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Auseinandersetzung mit dem Freiflä-
chensystem des Preetzer Landschaftsplanes 
in Kombination mit den Inhalten des Regional-
planes erfolgt in Gänze auf Ebene der überge-
ordneten Flächennutzungsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Auseinandersetzung mit dem Freiflä-
chensystem des Preetzer Landschaftsplanes 
in Kombination mit den Inhalten des Regional-
planes erfolgt in Gänze auf Ebene der überge-
ordneten Flächennutzungsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Die Auseinandersetzung mit der Stel-
lungnahme des Kreises Plön erfolgte. Die vor-
gebrachten Anregungen und Bedenken wur-
den von der Gemeinde geprüft und bewertet. 
Die Gemeinde ist einigen Anregungen gefolgt 
und hat die Planung entsprechend geändert. 
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zu beachten sowie die ortsplanerischen An-
merkungen zur Anordnung der Bebauung zu 
berücksichtigen und die geschilderten Pla-
nungsalternativen zu prüfen.   
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
greift einer planungsrechtlichen Prüfung des 
Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 
die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnah-
men ist mit dieser landesplanerischen Stel-
lungnahme nicht verbunden.  
 
Aus Sicht des Referates für Städtebau und 
Ortsplanung, Städtebaurecht sind derzeit 
keine weiteren Anmerkungen erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

32 Ministerium für 
Inneres, ländliche 
Räume und In-
tegration Schles-
wig-Holstein 
 
Abteilung IV 52 
Städtebau und 
Ortsplanung, 
Städtebaurecht 
 

- - - 

33 Ministerium für 
Wirtschaft, Ver-
kehr, Arbeit, 
Technologie und 
Tourismus 
 
Abt. VII 4 – Ver-
kehr und Stra-
ßenbau 

30.03.2020 Gegen die 24. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 
102 der Stadt Preetz bestehen in verkehrli-
cher und straßenbaulicher Hinsicht keine Be-
denken, wenn meine Stellungnahme (Az.: 
VII414-553-71/2-57-062) vom 26. 04.2019 
berücksichtigt wird: 
 
Hinweis: Für die neue Wohnbebauung ist 
Lärmsanierung zu Lasten des Bundes als 
Baulastträger der Bundesstraße B 76 ausge-
schlossen. Es ist mit Beeinträchtigung der 
Wohnnutzung durch erheblich zunehmenden 
Verkehr und Verkehrslärm zu rechnen. 
 
Die Stellungnahme bezieht sich im straßen-
baulichen und straßenverkehrlichen Bereich 
nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen und / oder Hinweise abgegeben. 
Die angegebene Stellungnahme wurde wie 
folgt berücksichtigt: 
 
Kenntnisnahme. Eine schalltechnische Unter-
suchung Verkehrslärm B 76 wurde im Zuge der 
24. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Preetz erstellt. Die Ergebnisse wurden 
im Bebauungsplan Nr. 102 eingearbeitet. 
 
 
Kenntnisnahme. 

34 NABU Schleswig-
Holstein 

13.04.2020 Der NABU Schleswig-Holstein bedankt sich 
für die zugeschickten Unterlagen und die ge-
billigte Fristverlängerung. Der NABU, vertre-
ten durch den NABU Preetz-Probstei, nimmt 
zu dem o.a. Vorhaben wie folgt Stellung. 
Diese Stellungnahme gilt zugleich für den 
NABU Preetz-Probstei und den NABU 
Schleswig-Holstein und ergänzt unsere Stel-
lungnahme vom 30.04.2019. 
 
Die vorliegende Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 102 und der 24. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Preetz, 
Kreis Plön dient der Schaffung der baurecht-
lichen Grundlage für die Umnutzung einer 

Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Planungsinhalte werden korrekt wiederge-
geben. 
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landwirtschaftlich genutzten Fläche zu 
Wohnbauzwecken. 
 
Flächensparende Bauweise  
Die „Kleinräumige Bevölkerungs- und Haus-
haltsprognose Kreis Plön“ in der aktuellen 
überarbeiteten Fassung vom 27.03.2019 
(Gertz Gutsche Rümenapp GbR im Auftrag 
des Kreis Plön) prognostiziert für die Stadt 
Preetz trotz insgesamt leicht sinkender Be-
völkerungszahl (-250 Einwohner*innen bis 
zum Jahr 2030) einen moderaten Mehrbe-
darf an Haushalten (+90 Haushalte). Auf-
grund sich ändernder Haushaltsstrukturen 
hin zu kleineren Haushalten ergibt sich ins-
gesamt klar ein wachsender Bedarf an ver-
gleichsweise kleinen Geschosswohnungen – 
dies gilt auch beim Szenario „Stärkere Ge-
wichtung Zuzugsziele und Wanderungsplus 
Kieler Umland“, bei dem der Flüchtlingszu-
zug, Wanderungsüberschüsse und Über-
schwappeffekte aufgrund der Wohnungs-
knappheit in Kiel von allen betrachteten Sze-
narien am höchsten kalkuliert wurden und für 
das die oben gemachten numerischen Anga-
ben gelten.   
 
Grundsätzlich vertritt der NABU den empiri-
schen Daten und dem Gebot der sparsamen 
Verwendung von Grund und Boden folgend 
die Ansicht, dass in der Stadt Preetz keine 
weiteren Siedlungsflächen entwickelt werden 
sollen (vgl. hierzu auch Leitbild der Stadt 
Preetz „Klimaneutral bis 2030“, indem die 
sparsame Ressourcenverwendung festge-
schrieben ist). Aus Sicht des NABU ließe sich 
der amtlich ermittelte insgesamt sehr geringe 
Mehrbedarf an Haushalten (maximal + 90 
Haushalte) leicht durch eine Umwandlung 
bestehender Siedlungsflächen Zug um Zug 
decken. Hierzu zählen beispielsweise der 
Abbruch von Einfamilienhäusern und der Er-
satzneubau von Mehrfamilienhäusern bei 
Gelegenheit, die zusätzlich Nachverdichtung 
mit Verkleinerung von Grundstücken z.B. 
durch Teilung und Neubau von Mehrfamilien-
häusern auf dem abgeteilten Grundstück 
(u.a. Lenkungsmöglichkeit und Schaffung 
der Möglichkeit durch Anpassung von Be-
bauungsplänen durch die Stadt Preetz) 
und/oder auch der Umbau von Bestandsim-
mobilien z.B. durch Aufteilung eines Einfami-
lienhauses in zwei Wohneinheiten durch Ein-
bau entsprechender Trennwände und/oder 
getrennter Zugänge u.a.. 
 
80 % der Wohngebäude der Stadt Preetz 
sind Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser 
mit nur einer Wohneinheit. Diese werden im 
Zuge von Generationswechseln absehbar 
nach und nach verfügbar.  

 
 
 
 
Die Inhalte der kleinräumigen Bevölkerungs- 
und Haushaltsprognose Kreis Plön sind be-
kannt und werden zur Kenntnis genommen. 
Aus der „Wohnungsmarktprognose 2030 für 
Schleswig-Holstein“ geht hervor, dass ab 2020 
das Bevölkerungswachstum zwar abflachen, 
der Bedarf an Wohnraum aber weiterhin hoch 
bleiben wird oder sogar weiter ansteigt, da die 
Zahl der Haushalte von 2015 bis 2030 um fast 
80.000 wächst. Durch die Individualisierung 
der Gesellschaft und veränderte Lebensstile 
ändern sich auch die Anforderungen und Vor-
stellungen in Bezug auf Art, Lage, Größe, Aus-
stattung und Beschaffenheit des Wohnens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der gem. Baugesetzbuch geforderte „spar-
same Umgang mit Grund und Boden“ wird 
grundsätzlich durch die Stadt Preetz unter-
stützt. Um die potenziellen Entwicklungsmög-
lichkeiten der Stadt insbesondere im Innenbe-
reich abzuschätzen, wurde im Jahr 2018 ein 
Siedlungsflächenentwicklungskonzept (SFEK) 
erarbeitet, um potenzielle Eignungsflächen für 
die (Um-)Nutzung als Wohnbauflächen her-
auszuarbeiten. Hierbei wurden im Sinne der 
Verringerung der Flächeninanspruchnahme 
präferiert die Potentiale der Innenentwicklung 
analysiert. Bei der Betrachtung von Außenbe-
reichsflächen lag das Augenmerk auf einer 
möglichst geringen Beeinträchtigung von Na-
tur und Landschaft sowie einer städtebaulich 
sinnvollen Abrundung der Siedlungsstruktur. 
Neben der (Re-) Aktivierung von entsprechend 
vorhandenen Wohnbauflächen innerhalb des 
bereits bebauten Stadtgefüges und einem ent-
sprechenden Flächenmanagement bedarf es 
allerdings auch der Einbindung von neuen 
Siedlungsflächen im Stadtgebiet, um der 
Nachfrage nach Wohnraum adäquat Rech-
nung tragen zu können und eine mögliche Ab-
wanderung ins Umland zu reduzieren. 
 
 
 
Die Darstellung der Sachverhalte wird zur 
Kenntnis genommen. Um diese potenziellen 
Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt insbe-
sondere im Innenbereich abzuschätzen, wurde 
im Jahr 2018 ein Siedlungsflächenentwick-
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Dieser Prozess könnte beschleunigt werden, 
wenn Zug um Zug beispielsweise für um-
zugswillige Seniorinnen und Senioren klei-
nere, barrierefreie Geschosswohnungen ver-
fügbar würden. Der Anteil der Bevölkerung 
der Stadt Preetz, die 65 Jahre oder älter sind, 
liegt aktuell bei etwa 25,4 % (aktuelle Daten-
abfrage beim Statistikamt Nord; Datengrund-
lage 31.12.2017). In diesem Zusammenhang 
begrüßt der NABU die Schaffung kleiner 
(Geschoss-) Wohneinheiten – insbesondere 
durch Ersatzneubau oder Nachverdichtung – 
wenn dadurch „der Stein ins Rollen kommt“. 
 
Auch wenn entsprechende telefonische An-
fragen nach Einfamilienhaus-Grundstücken 
laufend bei der Stadt Preetz eingehen, so ist 
der Bedarf an Geschosswohnungen nachge-
wiesenermaßen sehr viel höher und steigt 
aufgrund der jüngst empirisch vom Kreis und 
vom Land ermittelten zukünftigen Bevölke-
rungsstruktur absehbar weiter an. Geschoss-
wohnungen Suchende wenden sich jedoch 
nicht an die Stadt mit der Bitte um den Bau 
eines geeigneten Mehrfamilienhauses, so-
dass sich hier keine an dieser Adresse offen-
sichtliche Nachfrage – unabhängig vom ho-
hen und steigenden Bedarf - ergibt. Aus Sicht 
des NABU rechtfertigt in der Folge die Nach-
frage nach Baugrundstücken für Einfamilien-
häuser insbesondere ob der weiterhin ext-
rem angespannten Flächenverfügbarkeit 
nicht die weitere Ausweisung entsprechen-
der Baugebiete – diese gehen am empirisch 
ermittelten dringlichsten Bedarf vorbei. 
 
Hierzu sei insbesondere nochmals auf die 
oben bereits genannte „Kleinräumige Bevöl-
kerungs- und Haushaltsprognose Kreis Plön“ 
verwiesen, die in der jüngst überarbeiteten 
aktuellen Fassung die Annahmen und Be-
rechnungen aus dem Jahr 2014 dem Grunde 
nach bestätigt und die Bedenken der Stadt-
vertretung ausräumt, dass sich aufgrund des 
Flüchtlingszuzugs, der Wanderungsüber-
schüsse und Überschwappeffekte eine ge-
änderte Situation vorliegt. 
 
Insgesamt ist es aus Sicht des NABU nicht 
nachvollziehbar, warum die Moorkoppel 
überhaupt bebaut werden soll und dann nach 
derzeitigem Planungsstand wiederum zu 
großen Anteilen mit Ein- und Zweifamilien-
häusern. Der NABU vertritt die Ansicht, dass 
aufgrund der gültigen Rechtslage und der 
Klimaschutzkrise mindestens eine empirisch 
begründete Siedlungsentwicklung mit bo-
den- und sonstiger ressourcensparender 
Bauweise alternativlos und zwingend gebo-
ten ist. Diese Grundsätze hält der NABU für 
zumutbar und aufgrund des für Jedermann 
offensichtlichen Bauflächenmangels in der 

lungskonzept (SFEK) erarbeitet, um potenzi-
elle Eignungsflächen für die (Um-)Nutzung als 
Wohnbauflächen herauszuarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellung der Sachverhalte wird zur 
Kenntnis genommen. Die geplante Entwick-
lung des Wohngebietes Moorkoppel schließt 
eine der verbliebenen Lücken im Siedlungsge-
füge und bietet die Möglichkeit, den mittel- und 
langfristig prognostizierten Mangel von Wohn-
raum in Preetz zu minimieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inhalte der kleinräumigen Bevölkerungs- 
und Haushaltsprognose Kreis Plön sind be-
kannt und werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung der Sachverhalte wird zur 
Kenntnis genommen. Die Planung weist in ver-
gleichbarer Art und Weise zu den umgeben-
den Siedlungsstrukturen eine entsprechende 
bauliche Dichte auf, um in dem Quartier eine 
möglichst große und ansprechende Ange-
botspalette an neuem und attraktivem Wohn-
raum in städtischer Randlage anbieten zu kön-
nen. Das Angebot unterschiedlicher Haus-     
typen innerhalb des Quartiers – unterschieden 
nach Dimension, Lage, Wohnart und der Be-
ziehung zu den wohnungsnahen Grün- bzw. 
Freiflächen – soll dem Gedanken von nachhal-
tigem Bauen ebenso Rechnung tragen wie 
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Stadt Preetz, der jüngst bestätigten und ak-
tuellen empirischen Ermittlungen sowie vor 
dem Hintergrund der Klimakrise für zwingend 
erforderlich. 
 
Der NABU bittet aus den dargelegten Grün-
den nochmals dringend um eine sparsame 
Flächenverwendung.   
 
Energieeffiziente Bauweise und Förderung 
erneuerbarer Energien  
Der NABU begrüßt die Entwicklung als „kli-
maneutrales Baugebiet“ und die Aufnahme 
seiner Anregungen zur energieeffizienten 
Bauweise und Förderung erneuerbarer Ener-
gien. Der NABU begrüßt ferner den Aus-
schluss fossiler Brennstoffe für Heizzwecke.  
 
Über den festgeschriebenen Standard hin-
aus hält es der NABU aus Klimaschutzgrün-
den für erforderlich, die Ausführung neu er-
richteter Bauten grundsätzlich als Passiv-
haus – besser noch Plus-Energiehaus fest-
zusetzen sowie klimafreundliche Baumateri-
alien vorzuschreiben. Auch sollte die Aufstel-
lung von Photovoltaikanlagen für alle neu er-
richteten Dächer nicht nur gebilligt, sondern 
festgesetzt werden. Aufgrund des fortschrei-
tenden Klimawandels mit bereits für jeden 
deutlich spürbaren Auswirkungen sind wirk-
same und deutlich über das bisherige Maß 
hinaus Maßnahmen auch auf der Ebene der 
lokalen Bauplanung zwingend notwendig. 
Dies entspricht im Grunde auch dem Be-
schluss der Stadt Preetz „Klimaneutral bis 
2030“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förderung umweltverträglicher Mobilität  
Aus Sicht des NABU ist es unumgänglich, 
bereits auf bauplanerischer Ebene umwelt-
verträgliche Mobilität zu fördern. Hierzu ge-

dem Bedarf an qualifiziertem städtischem 
Wohnraum für Bewohner mit ihren unter-
schiedlichen Wohnbedürfnissen. 
 
 
Die Bitte wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Die Stadt Preetz setzt über einen städte-
baulichen Vertrag die verbindliche Einhaltung 
des KfW-40-Standards für die zu errichtenden 
Gebäude fest. 
 
Aufgrund der aktuell noch fehlenden Recht-
sprechung wird bisher davon ausgegangen, 
dass die konkrete und verbindliche Festset-
zung einer technischen Maßnahme an einem 
privaten Gebäude weder einen (gemäß 
BVerwG in einem Bebauungsplan notwendi-
gen) bodenrechtlichen Bezug hat noch städte-
baulich begründbar ist. Hierbei fehlen vor al-
lem die zwingende Erforderlichkeit, die Durch-
führbarkeit und die Verhältnismäßigkeit. Die 
vielfältigen Ansprüche an eine Dachfläche 
(Dachbegrünung, Regenentwässerung, Frei-
fläche zur Prägung des Ortsbildes etc.) stehen 
einer verpflichtenden Vorgabe zur Errichtung 
einer Solaranlage entgegen. 
 
Der Ausschuss für Bauplanung der Stadt 
Preetz hat in seiner Sitzung vom 27.11.2019 
beschlossen, dass die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 102 der (optionalen) Er-
richtung von Solaranlagen nicht entgegenste-
hen. Der jeweilige Eigentümer soll die Wahl-
freiheit haben, unter Berücksichtigung der oh-
nehin strengen gesetzlichen Vorgaben der 
EnEV sowie der Regelungen der Landesbau-
ordnung (LBO) des Landes Schleswig-Hol-
stein die für sein Bauvorhaben optimalen Lö-
sungen zu finden und umzusetzen. In diesem 
Zusammenhang wurde auch berücksichtigt, 
dass eine Betriebspflicht ebenfalls nicht fest-
setzbar ist und daher nicht vorgeschrieben 
werden soll. 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Die verbindliche Festsetzung von techni-
schen Maßnahmen wie Ladesäulen für E-Bi-
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hört die Festsetzung großzügig dimensio-
nierter überdachter und abschließbarer Fahr-
radunterstellmöglichkeiten (Bikeports / Fahr-
radgaragen o.ä.) mit entsprechenden Lade-
vorrichtungen für E-Bikes. Der NABU be-
grüßt die Festsetzung von zwei Fahrradab-
stellplätzen pro Wohneinheit. Auch aufgrund 
der an den Beschluss „Klimaneutral bis 
2030“ gebundenen Verpflichtungen sollte die 
Festsetzung hinsichtlich Dimension und Aus-
stattung aus Sicht es NABU deutlich über 
das übliche Maß hinausgehen, sodass eine 
effektive Förderung gewährleistet ist. Der 
NABU regt deshalb an, die Festsetzung des-
halb entsprechend zu präzisieren.  
 
Neu eingerichtete Parkplätze für Autos soll-
ten in allen Fällen verbindlich mit entspre-
chenden Ladeeinrichtungen für Elektroautos 
ausgerüstet werden. Zur Verringerung des 
Flächenverbrauchs sollten Parkmöglichkei-
ten für Autos aus Sicht des NABU gesammelt 
zentral und möglichst kurz an die vorhan-
dene Infrastruktur angebunden geplant wer-
den.  
 
 
 
Abmilderung eines hohen Versiegelungsgra-
des und Erhalt unversiegelter Flächen   
Der NABU begrüßt, dass seine Anregungen 
aufgegriffen wurde und für hinsichtlich der 
Dachneigung geeignete Dachflächen von 
Haupt- und Nebengebäuden die Ausführung 
als Gründach festgeschrieben ist sowie die 
Versickerung auf dem Grundstück – sofern 
technisch möglich - vorgeschrieben wird. Der 
NABU begrüßt weiter, dass „Schottergärten“ 
nicht zulässig sind.   
 
Der NABU regt an, zum Erhalt eines mög-
lichst hohen Anteils unversiegelter Flächen 
Auto-Parkplätze und sonstige Kfz-gebun-
dene Infrastruktur gebündelt am Rethwischer 
Weg zu planen und aus dem Wohngebiet 
auszunehmen. 
 
Für zu pflasternde Flächen sollte ergänzend 
die Nutzung wassergebundener Decken o-
der lückiger bzw. wasserdurchlässiger Pflas-
ter (Sickerpflaster, Ökopflaster, Rasengitter-
steine o.ä.) festgesetzt wurde.    
 
Vermeidung von Lichtverschmutzung  
Der NABU begrüßt, dass seine Anregung 
aufgegriffen und eine fledermaus- und insek-
tenfreundliche Beleuchtung festgeschrieben 
wurde.   
 
 
 
 

kes ist nach § 9 BauGB in einem Bebauungs-
plan nicht festsetzbar. Zudem hält die Stadt 
Preetz eine derartige Auflage nicht für zielfüh-
rend, da trotz des positiven Trends im Bereich 
der E-Bike-Mobilität immer noch ein Großteil 
der Fahrräder ohne Elektroantrieb betrieben 
wird und sich die Aufstellung entsprechender 
Ladesäulen im Zweifel für den Bauherren als 
unwirtschaftlich darstellen würde. 
 
 
 
 
 
 
 
Die verbindliche Festsetzung von technischen 
Maßnahmen wie Ladesäulen für Pkw ist nach 
§ 9 BauGB in einem Bebauungsplan nicht fest-
setzbar. Zudem hält die Stadt Preetz eine der-
artige Auflage nicht für zielführend, da trotz des 
positiven Trends im Bereich der E-Mobilität im-
mer noch ein überwiegender Großteil der Pkw 
ohne Elektroantrieb betrieben wird und sich die 
Aufstellung entsprechender Ladesäulen im 
Zweifel für den Bauherren als unwirtschaftlich 
darstellen würde. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Eine Sammelstellplatzanlage ist aus 
städtebaulicher Sicht in dem geplanten Wohn-
gebiet nicht sinnvoll und wird in der Realnut-
zung von einem Großteil der Bewohner nicht 
angenommen. 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men und in die Planungsüberlegungen des Er-
schließungsträgers aufgenommen. Eine ver-
bindliche Festsetzung von Materialien hält die 
Stadt Preetz nicht für sinnvoll. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Vermeidungsmaßnahmen  
Der NABU begrüßt, dass seine Anmerkun-
gen aufgegriffen wurden und ein entspre-
chender Hinweis eingearbeitet wurde.   
 
Der NABU behält sich Ergänzungen seiner 
Stellungnahme vor und bittet um Rückäuße-
rung, wie über seine Stellungnahme befun-
den wurde sowie um weitere Beteiligung am 
Verfahren. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Bitte wird berücksichtigt. Es erfolgt eine 
weitere Beteiligung am Verfahren. 

35 Schleswig-Hol-
stein Netz AG 
 
Netzcenter Plön 

02.03.2020 Die Schleswig-Holstein Netz AG betreibt in 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 102 und des Flächennutzungsplanes 
keine Versorgungsanlagen. Unser Aufga-
benbereich wird somit durch die Planung 
nicht berührt.  
 
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand 
wird keine weitere Beteiligung am Verfahren 
gewünscht.  
 

Kenntnisnahme. 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Bitte wird berücksichtigt. Es erfolgt keine 
weitere Beteiligung am Verfahren. 

36 Stadt Preetz 
Allgemeine Ver-
waltung Abt. Ju-
gend, Kultur, 
Tourismus 
 

- - - 

37 Stadt Preetz 
Stabstelle Stadt-
planung 
 

- - - 

38 Stadt Schwenti-
nental 
 

- - - 

39 Stadtwerke Kiel 
AG 

11.03.2020 Den oben aufgeführten „Bebauungsplan Nr. 
102" der Stadt Preetz haben die Stadtwerke 
Kiel AG sowie die Fachbereiche der SWKiel 
Netz GmbH hinsichtlich der stadtwerkeseiti-
gen Versorgungsleitungen und -anlagen ge-
prüft und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Die beigefügte Lärmtechnische Untersu-
chung beinhaltet bzgl. der Energieerzeu-
gungsanlage den nicht mehr aktuellen Sach-
stand und ist somit in Teilen nicht nutzbar. 
Basierend auf der Schalltechnischen Stel-
lungnahme zu den Betriebsgeräuschen einer  
Energieerzeugungsanlage im Plangebiet der 
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78A 
der Stadt Preetz durch das Ingenieurbüro für 
Akustik Busch GmbH wurde das Blockheiz-
kraftwerk im letzten Jahr umgebaut. Hier-
durch haben sich wesentliche Änderungen in 
der Erzeugungsanlage und im Baukörper 
(Schornsteinlage/-höhe) ergeben.  
 
Wir empfehlen die Lage der Baufelder bzgl. 
der erforderlichen Mindestabstände zwi-
schen unserer bestehenden Erzeugungsan-

Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Ertüchtigung des betreffenden 
BHKW werden die gem. des Gutachtens des 
Büros Akustik Bush geforderten Lärmwerte 
nun eingehalten. Daher sind die Ergebnisse 
der durchgeführten Messungen weiterhin für 
die Planungen des Bebauungsplanes Nr. 102 
nutzbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baufelder und Mindestabstände wurden 
gem. der durchgeführten Untersuchungen an-
gesetzt und befinden sich außerhalb der lärm-
technisch-relevanten Pegelbereiche. 
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lage und der ihrerseits geplanten Wohnbe-
bauung zu überprüfen und aus immissions-
schutzrechtlichen Gründen einzuhalten.  
 
Sollten aus Gründen des sparsamen Flä-
chenverbrauchs die erforderlichen Mindest-
abstände unterschritten werden, sind Schall-
schutzmaßnahmen an der Südseite des 
Baufeldes WA 3 zwingend erforderlich. 
 
Hinweis zu Punkt 8. Ver- und Entsorgung, 
Seite 23 Begründung:  
Das Wasserversorgungsnetz der Stadtwerke 
Kiel ist auf Trinkwasser ausgelegt. Im Notfall 
können jedoch die vorhandenen Hydranten - 
im Rahmen der jeweiligen Kapazitäten des 
Trinkwasserversorgungsnetzes - zur Was-
serentnahme für Löschwasser genutzt wer-
den, unter Einhaltung des DVGW-Arbeits-
blattes W-405. Auch weisen wir auf das Ge-
setz über den Brandschutz und die Hilfeleis-
tungen der Feuerwehren ( Brandschutzge-
setz - BrSchG ) § 2 hin. 
 
Baumpflanzungen und Abständen:  
Unsere Leitungstrassen müssen für uns je-
derzeit zugänglich sein. Bei Bebauungen 
und Baumpflanzungen ist ein Mindestab-
stand von 2,0 m zu unseren vorhandenen 
Versorgungsanlagen und -leitungen einzu-
halten. Eine Überbauung von vorhandenen 
Versorgungsleitungen ist nicht zulässig. Im 
Bereich unserer Leitungen dürfen keine nen-
nenswerten Höhenveränderungen vorge-
nommen werden. 
 
Allgemeines:  
Neu- oder Umbauten sind zusätzlich zum B-
Planverfahren, durch Anfragen mit Leis-
tungswerten beim Netzbetreiber mindestens 
4 Monate vor dem geplanten Baubeginn an-
zumelden. 
 

 
 
Mindestabstände gem. der durchgeführten Un-
tersuchungen werden nicht unterschritten. Die 
gem. der durchgeführten lärmtechnischen Un-
tersuchung einzuhaltenden Lärmpegelberei-
che wurden in die Inhalte des Bebauungspla-
nes aufgenommen und sind entsprechend zu 
beachten. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

40 Verein Jordsand 
 

- - - 

41 Verkehrsbetriebe 
Kreis Plön GmbH 
 

- - - 

42 Vodafone GmbH 
/ Kabel Deutsch-
land GmbH 

19.03.2020 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaß-
nahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommu-
nikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Eine Neuverlegung von Telekommunikati-
onsanlagen ist unsererseits derzeit nicht ge-
plant. 
 
 
 

Kenntnisnahme. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurden keine abwägungsrelevanten 
Anregungen und / oder Hinweise abgegeben. 
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P01 Private Stellung-
nahme 1 

18.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Interesse habe ich die Aufstellung des 
o.g. Bebauungsplan Nr. 102 „Wohnbebau-
ung Moorkoppel" zur Kenntnis genommen. 
Mit dem vorgenannten Bebauungsplan soll 
das Planungsziel verfolgt, ein klimaneutrales  
Wohngebiet für Einzel- und Doppelhäuser, 
Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser zu  
entwickeln, mit der Option, weitere Flächen 
nordöstlich des Plangebietes zu erschließen.  
 
Seit 2004 bin ich Eigentümer des Flurstückes 
45/195, Gemarkung Wakendorf, Flur 2 und  
Anwohner des Rethwischer Weges. 
 
Auch wenn mein Grundstück außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegt, 
möchte ich auf eine mögliche Verletzung 
meines Anspruchs auf gerechte Abwägung 
meiner von der Planung betroffenen Belange 
berufen. Auswirkungen des B-Planes auf 
vorhandene schutzwürdige Bebauung ge-
mäß Baugesetzbuch § 1 Abs. 6. Nr. 7. sind 
zu berücksichtigen. 
 
Eine Erschließung des Baugebiets über den 
Rethwischer Weg ist mit einer erheblichen 
Zunahme der Lärm- und sonstigen lmmissi-
onsbelastung verbunden. 
 
Seit 2004 sind die Verkehrsgeräusche im 
Rethwischer Weg zunehmend gestiegen und 
mit dem Bebauungsplan Nr. 85 ist es zu einer 
auffallenden Steigerung des Verkehrsauf-
kommens gekommen. Die von mir exempla-
risch durchgeführten Messungen in Höhe der 
schutzwürdigen Räume meines Hauses zei-
gen, dass die Orientierungsrichtwerte für die 
Städtebauplanung geltenden Verkehrsge-
räusche der DIN 18005 Blatt 1 mit 55 dB (A) 
am Tag und 45 dB (A) in der Nacht für das 
Wohngebiet (WA), in welchem sich mein An-
wesen befindet, erreicht und zum Teil mit 5 
dB (A) erheblich überschritten werden. in 
Richtung Wakendorfer Straße dürften sich 
diese Werte noch weiter verschlechtern. 
Eine Abweichung von über 5 dB (A) gilt als 
deutliche Überschreitung des Orientierungs-
wertes, die bereits jetzt (Schallschutz-) Maß-
nahmen zur Minderung erfordert. 
 
Die seit einiger Zeit vorhandene Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf 30 km/h zeigt 
keine effektiven Erfolge zur Lärmreduzie-
rung, wie die Messungen belegen. 
 
Die vorgesehene Planung führt unweigerlich 
zu einer Zunahme der Verkehrsfrequenz so-
wie der Halte- und Anfahrtsvorgänge. Die 
städtebaulichen Vorgaben würden bei der 
vorliegenden Planung nicht eingehalten wer-
den. Diese Auswirkungen des B-Planes sind 

Kenntnisnahme / Nichtberücksichtigung. 

 
Hinweis: Die Stellungnahme wurde außerhalb 
der Fristen eines regulären bauleitplaneri-
schen Verfahrensschrittes eingereicht. Die 
Stadt Preetz hat beschlossen, im Sinne einer 
gerechten Abwägung von privaten Belangen, 
diese dennoch in das § 3 (2)-Verfahren einzu-
beziehen. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Obgleich die Stellungnahme 
außerhalb der Fristen eines regulären bauleit-
planerischen Verfahrensschrittes eingereicht 
wurde, hat die Stadt Preetz beschlossen, im 
Sinne einer gerechten Abwägung von privaten 
Belangen, diese dennoch in das § 3 (2)-Ver-
fahren einzubeziehen. 
 
 
 
Der Gebrauch öffentlicher Straßen, wie hier 
dem Rethwischer Weg als Gemeindeverbin-
dungsstraße, ist gemäß §20 Straßen- und We-
gegesetz jedermann im Rahmen der Widmung 
und der Straßenverkehrsvorschriften zum Ver-
kehr gestattet (Gemeingebrauch). Es geht da-
mit eine Veränderlichbarkeit der Verkehrs-
stärke einher, welche zu Immissionen durch 
Verkehrslärm insbesondere an der Straßen-
randbebauung führen kann. 
 
Ein allgemeiner Anspruch auf Unveränderlich-
keit der Verkehrsstärken von Straßen und der  
damit verbundenen Unveränderlichkeit von Im-
missionen aus Verkehrslärm lässt sich nicht 
herleiten. Die durch die Entwicklung von Flä-
chen und deren Erschließung bedingte Zu-
nahme des Kfz-Verkehrs auf bestehenden öf-
fentlichen Straßen ist hinzunehmen. 
 
Der Stellungnahme vom 18.09.2019 sind in 
der Anlage verschiedene Orientierungs- und 
Immissionsgrenzwerte beigefügt. Diese entwi-
ckeln hier jedoch keine bindende Wirkung und 
dies begründet sich wie folgt: 

- In der städtebaulichen Planung kön-
nen bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen bei der Bewertung der 
Beurteilungspegel die Orientierungs-
werte des Beiblattes 1 zur DIN 18005-
1 Anwendung finden. Sie wurden 
1987 als Beiblatt zur Norm herausge-
geben und entfalten von daher keinen 
normativen Charakter. Ihre Einhal-
tung ist lediglich als sachverständige  
Konkretisierungen der Norm „wün-
schenswert“, aber nicht bindend. 
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07.03.2020 

in Hinblick auf die vorhandene schutzwür-
dige Bebauung gemäß Baugesetzbuch § 1 
Abs. 6. Nr. 7. zu berücksichtigen. Daher bitte 
ich um eine Anpassung Ihrer Planung, die 
zur Verbesserung der Gesamtsituation bei-
trägt. 
 
Da Sie die Anbindung des Gewerbegebietes 
Wakendorf an die B 76 verfolgen, habe ich 
den Vorschlag, die neue bzw. vorhandene 
Wohnbebauung „Moorkoppel" bzw. „Hairn-
krogkoppel" sowie die Gemeinde Lehmkuh-
len dabei zu berücksichtigen. Es ließe sich 
hierfür z.B. das vorhandene Brückenbau-
werk nutzen und es würde eine Umfahrung 
entstehen. Der Rethwischer Weg könnte 
dann z.B. in Höhe des vorhandenen Block-
heizkraftwerkes für den Kraftfahrzeugver-
kehr geschlossen werden, so dass die 
Straße und die sich daran anschließende Be-
bauung vom Verkehr entlastet wird. 
 
Ich bitte um Eingangsbestätigung, um Unter-
richtung des Bauausschusses und möchte 
über das Ergebnis der Abwägung benach-
richtigt werden. 
 
Innerhalb der Auslegungsfrist zum o.g. Be-
treff möchte ich an mein Schreiben vom 
18.09.2019 (Bezug 1.) erinnern. 
 
Der Entwurf sieht weiterhin eine Erschlie-
ßung des Baugebiets über den Rethwischer 
Weg, ohne erkennbare Ausgleichsmaßen für 
die vorhandene Bebauung, vor. 
 
Die Lärmtechnische Untersuchung bestätigt 
meine Messungen zum Schreiben vom 
18.09.2019 und weist bereits jetzt deutliche 
Überschreitungen der Orientierungswerte 
aus, die Schallschutz-Maßnahmen zur Min-
derung erfordern. 
 
Die vorgesehene Planung mit mehreren 
Wohneinheiten führt unweigerlich zu einer 
weiteren Zunahme der Verkehrsfrequenz so-
wie der Halte- und Anfahrtsvorgänge. Die 
vorhandene schutzwürdige Bebauung ist ge-
mäß Baugesetzbuch § 1 Abs. 6. Nr. 7. zu be-
rücksichtigen. 
 
Allein die vorhandene Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h zeigt keine effekti-
ven Erfolge zur Lärmreduzierung und wird 
subjektiv von mir empfunden größtenteils 
nicht eingehalten. Es sind bauliche Aus-
gleichsmaßnahme an der vorhandenen Be-
bauung und/oder den Verkehrsanlagen not-
wendig. 
 

- Ein anderes Bewertungskriterium für 
Verkehrslärm ist die 16. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung – 16. BImSchV) 
mit den einzuhaltenden Immissions-
grenzwerten (für Wohngebiete 59 
dB(A) tags / 49 dB(A) nachts). Ein An-
spruch auf Einhaltung der Grenz-
werte besteht ausschließlich beim 
Bau oder der wesentlichen Änderung 
von öffentlichen Straßen. Dabei wird 
selbst bei der wesentlichen Änderung 
ausschließlich auf straßenbauliche 
Belange abgestellt, die zu einer Ver-
änderung der Verkehrslärmsituation 
führen. Die bloße Steigerung der Ver-
kehrsstärke zählt explizit nicht als 
Grund einer Anspruchsberechtigung. 
Ein Anspruch auf Einhaltung der 
Grenzwerte kann nicht hergeleitet 
werden. 

- Die Richtlinien für den Verkehrslärm-
schutz an Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes (VLärmSchR 97) 
mit den zugehörigen Immissions-
grenzwerten (für Wohngebiete 67 
dB(A) tags / 57 dB(A) nachts), die als 
Auslösewerte für die freiwilligen Leis-
tungen im Rahmen der Lärmsanie-
rung fungieren, können hier keine An-
wendung finden. Bei der Straße 
Rethwischer Weg handelt es sich 
nicht um eine Straße in der Baulast 
des Bundes. Eine Übertragung der 
Anwendung kann nicht ohne weiteres 
auf das Ortsrecht der Stadt Preetz 
übertragen werden. 

 
Darüber hinaus gibt es noch die „Richtlinien für 
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor Lärm“ (Lärm-
schutz-Richtlinien-StV). Sie sehen die Mög-
lichkeit der Anordnung von straßenverkehrs-
rechtlichen Maßnahmen vor, sofern einer der 
Beurteilungspegel tags / nachts den zugehöri-
gen Immissionsrichtwert von 70 dB(A) tags / 60 
dB(A) nachts überschreitet. Durch die straßen-
verkehrsrechtlichen Maßnahmen soll der Be-
urteilungspegel unter den Richtwert abge-
senkt, mindestens jedoch eine Pegelminde-
rung um 3 dB(A) bewirkt werden. Die Voraus-
setzungen sind hier nicht gegeben. Wie die Be-
rechnungen für das benachbarte Plangebiet 
Nr. 102 zeigen, ist aus sachverständiger Sicht 
davon auszugehen, dass die Beurteilungspe-
gel an den der Straße Rethwischer Weg zuge-
wandten Fassaden der Bebauung Rethwi-
scher Weg 22 f sowie an den der Straße 
Rethwischer Weg zugewandten Fassaden der  
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Darüber hinaus möchte ich darauf hinwei-
sen, dass durch die Bauzeit und den erhöh-
ten LKW-Verkehr die "Verkehrsanlage 
Rethwischer Weg" überdurchschnittlich be-
ansprucht wird und verschleißt. Eine Instand-
setzung sollte in den Erschließungskosen 
berücksichtigt sein nicht zu Lasten der jetzi-
gen Anwohner gehen. 
 
Daher bitte ich Sie, die Anregungen meines 
Schreibens bei der weiteren Planung zu be-
rücksichtigen, mich über Ihr Ergebnis in 
Kenntnis zu setzten und stehe für Rückfra-
gen gerne zur Verfügung. 
 

übrigen Bebauungen im Untersuchungsab-
schnitt die Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-
nien-StV einhalten. Da in dem betreffenden 
Abschnitt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
auf 30 km/h festgesetzt ist, sind die straßen-
verkehrsrechtlichen Maßnahmen bereits aus-
geschöpft. Eine (weitere) Herabsetzung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h 
durch die Straßenverkehrsbehörden aus 
Lärmschutzgründen, die eine Minderung der 
Pegel um 3 dB(A) bewirkt, ist ausgeschlossen. 
 
Die Anwendbarkeit aller dieser Orientierungs-, 
Grenz- und Richtwerte ist an ein spezifisches  
Berechnungsverfahren geknüpft, welches so-
wohl durch die DIN 18005-1 „Schallschutz im 
Städtebau“ als auch durch die 16. BImSchV 
„Verkehrslärmschutzverordnung“ und die 
Lärmschutz-Richtlinien StV auf die Anwen-
dung der „Richtlinien für den Lärmschutz an 
Straßen“ (RLS-90) als ein vom Gesetzgeber 
bei der Bestimmung der Beurteilungspegel des 
Verkehrslärms verbindlich vorgegebenes Be-
rechnungsverfahren abzielt. Mit diesem Be-
rechnungsverfahren wird die zeitlich schwan-
kende Schallenergie der Ereignisse im jeweili-
gen Beurteilungszeitraum Tag oder Nacht zu 
einem repräsentativen Beurteilungspegel be-
rechnet, der der gleichen Schallenergie ohne 
zeitliche Schwankungen entspricht. Dieser Be-
urteilungspegel ist mit dem jeweiligen Orientie-
rungs-, Grenz- und Richtwert zu vergleichen. 
 
Da das Berechnungsverfahren eine Normie-
rung zur Anwendbarkeit des Vergleiches der 
Beurteilungspegel mit den Orientierungs-, 
Grenz- und Richtwerten durchführt, die dann 
deutschlandweit gilt, ist eine Abweichung von 
den Eingangsgrößen oder örtliche Anpassung 
nicht vorgesehen. Das Berechnungsverfahren 
beschränkt sich: 

- auf die Anwendung des durchschnitt-
lichen täglichen Verkehrs über alle 
Tage des Jahres (DTV) und 

- die zulässigen Höchstgeschwindig-
keiten als Eingangsgröße. 

 
Es ist daher nicht zulässig das Fehlverhalten 
der Verkehrsteilnehmer durch Missachtung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Be-
rechnungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
Wollte man dennoch die mit dem Schreiben 
vom 18.09.2019 zur Verfügung gestellten 
Lärmmessungen in einer Bewertung zu 
Grunde legen, ergäbe sich folgendes Bild: 

- Die Messungen wurden jeweils in 30-
Minuten-Intervallen durchgeführt, 

- Als Messtage wurden sowohl Ur-
laubswerktage als auch Normalwerk-
tage verwendet, was grundsätzlich 



 
 

Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 102 der Stadt Preetz, Kreis Plön 
Beteiligungsverfahren gem. § 3(2) BauGB: 26.02. – 30.03.2020 
Beteiligungsverfahren gem. § 4(2) BauGB: 25.02. – 30.03.2020 
 

 

26 

Stellungnahme Eingang 
vom 

Bemerkungen / Anregungen Gemeindliche Stellungnahme / 
Abwägungsentscheidung 

richtig ist, da es auch dem verkehrs-
planerischen Vorgehen entspräche. 

 
Exemplarisch sind in vier Diagrammen die 
Messwerte (current) sowie der daraus gebil-
dete Mittelungspegel (average) dargestellt. 
Deutlich zu erkennen sind dabei die Pegelspit-
zen infolge der vorbeifahrenden Kfz und der 
sich im Zeitverlauf einpendelnde Mittelungspe-
gel, der die Schallenergie als Einzahlwert aus-
drückt. Dieser Wert ist am ehesten mit dem Be-
urteilungspegel zu vergleichen. Es ist aber 
gleichwohl zu berücksichtigen, dass bei der 
Messung nicht nur der Rethwischer Weg er-
fasst wurde sondern auch sämtliche Hinter-
grundgeräusche wie beispielsweise Blätterrau-
schen. Aus dem Nachtzeitraum wird deutlich, 
dass das Hintergrundgeräusch außerhalb der 
Spitzen der vier vorbeifahrenden Kfz bei etwa  
40 dB(A) liegt. 
 
Aus den Unterschieden in den vier Diagram-
men, die jeweils nur 30 Minuten der Beurtei-
lungszeiträume Tag oder Nacht umfassen wird 
deutlich, dass eine objektive Beurteilung an-
hand eines Orientierungs-, Grenz- oder Richt-
wertes so nicht möglich ist. Von daher ist das 
normierte Berechnungsverfahren zwingend 
notwendig, um Verfälschungen auszuschlie-
ßen. 
 
Bereits bei den durchgeführten 105 Messun-
gen zeigt sich in den 30-minütigen Mittelungs-
pegeln eine Schwankungsbreite zwischen 43 
und 65 dB(A) im Beurteilungszeitraum Tag und 
zwischen 40 und 54 dB(A) in der Nacht. Eine 
Vergleichbarkeit mit einem Orientierungs,- 
Grenz- oder Richtwert ist bereits aufgrund der 
Unbestimmtheit nicht gegeben. Der Mittelwert 
der 74 Messungen im Beurteilungszeitraum 
Tag liegt bei 54 dB(A) und der Mittelwert der 
31 Messungen in der Nacht liegt bei 44 dB(A). 
 
Wollte man diese Werte einer Beurteilung zu-
grunde legen, wären alle Orientierungs-, 
Grenz- oder Richtwerte unterschritten. Auch 
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen ließen 
sich hiermit nicht begründen. 
 
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass 
sich sowohl aus den verkehrstechnischen Ge-
sichtspunkten der Verbindungsfunktion und 
des Gemeingebrauchs aber auch aus den 
lärmtechnischen Gesichtspunkten die keine 
entsprechende Beurteilungsgrundlage bieten 
bzw. unterhalb deren Einsatzgrenzen liegen 
keine Möglichkeiten aufdrängen Maßnahmen 
der Lärmminderung am Rethwischer Weg zu 
ergreifen. 
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P02 Private Stellung-
nahme 2 

29.03.2020 Wir begrüßen das Planungsziel der Entwick-
lung eines klimaneutralen Wohngebiets. So 
ist dieser B-Plan-Entwurf dann auch hinsicht-
lich der Dämmung und der Energieversor-
gung bei den Gebäuden sehr fortschrittlich. 
Aber im Bereich Verkehr und Mobilität wird 
bezüglich von Fahrradstellplätzen gerade 
einmal das festgelegt, was heutzutage Stan-
dard ist, mehr leider nicht, womit der Entwurf 
dem Planungsziel nicht gerecht wird.  
 
Dabei wäre es von der Verringerung des 
Kohlendioxid-Ausstoßes einmal abgesehen 
wichtig, zu beachten, dass es im Rethwi-
scher Weg während der Hauptverkehrszei-
ten zu Staus vor allem am Kreisel und an der 
Einmündung in die Wakendorfer Straße 
kommen wird, wenn er von noch mehr Kraft-
fahrzeugen benutzt werden wird. Also 
müsste es ein Planungsziel sein, dass zu-
mindest innerörtliche Wege vornehmlich mit 
einem Fahrrad statt einem Auto zurückgelegt 
werden. Für Radfahrende nutzbare Wander-
wege zwischen diesem Wohngebiet und der 
Innenstadt gibt es ja schon. 
 
Bei Punkt 6 der textlichen Festsetzungen 
wird davon ausgegangen, dass es in etwa so 
viel Autos wie Fahrräder geben wird, jeden-
falls wenn die vorgeschriebene Zahl der 
Stellplätze für Autos einerseits und für Fahr-
räder andererseits zugrunde gelegt wird. Tat-
sächlich sollten aber nicht pro Wohnung, 
sondern pro Bewohner jeweils zwei Stell-
plätze für Fahrräder vorgesehen werden. 
Das würde der Lebensrealität entsprechen, 
dass Menschen neben ihrem normalen Fahr-
rad oft noch ein Rennrad, ein E-Bike, ein Las-
tenfahrrad oder einen Fahrradanhänger be-
sitzen.  
 
Positiv hervorzuheben ist das Benennen 
qualitativer Kriterien für die Fahrradstell-
plätze, nämlich dass sie stufenlos erreichbar 
und überdacht sein sollen. Hier wäre eine 
Abschließbarkeit zu ergänzen. An Sammel-
stellplätzen für Fahrräder gehen nämlich 
Fahrraddiebe gerne zu Werke. Sie tun es in 
den Wohngebieten, hauptsächlich aber am 
Bahnhof. Deshalb sollten bei der Ausweitung 
des Leihfahrradsystems „Sprottenflotte" auf 
Preetz sowohl in diesem Wohngebiet als 
auch am Bahnhof Leihstationen entstehen. 
Leihfahrräder werden nämlich wegen ihres 
markanten Erscheinungsbildes und ihres 
GPS-Trackers nicht gestohlen. Damit stellen 
sie für Menschen, die morgens mit dem Fahr-
rad zum Bahnhof und von dort mit der Bahn 
zur Arbeit fahren, ein attraktives Angebot 
dar. 
 

Kenntnisnahme / Nichtberücksichtigung. 

 
 
 
 
Die Einschätzung hinsichtlich der Mobilität wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Einschätzung hinsichtlich des Verkehrs-
aufkommens wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan schafft die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Unterbringung 
von „klassischer“ (Pkw) und „zeitgemäßer“ Mo-
bilität (Fahrrad u.ä.). Die reale Nutzung dieser 
Verkehrsmittel unterliegt dennoch den indivi-
duellen Möglichkeiten und der logistischen 
Sinnhaftigkeit für den jeweiligen Nutzer. 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Eine Kopplung von Stellplätzen für Fahr-
räder an die reale Bewohnerzahl ist nicht prak-
tikabel, da es sich insb. bei den Mehrfamilien-
häusern um einen wechselnden Personen-
kreis handelt und daher mal mehr, mal weniger 
starke Fluktuationen in der Zahl der Bewohner 
existiert. Die Festlegung auf 2 Fahrrad-Stell-
plätze pro Wohneinheit wird angesichts der 
durchschnittlichen Bewohnerzahl von Woh-
nungen als sinnvoll und zeitgemäß angese-
hen. 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Die Abschließbarkeit der Fahrradstell-
plätze ist als technische Maßnahme ohne bo-
denrechtlichen Bezug nicht gem. § 9 BauGB in 
einem Bebauungsplan festsetzbar. 
 
 
 
Die Ausweitung und Errichtung von Stationen 
der s.g. „Sprottenflotte“ ist und kann nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes nach § 9 
BauGB sein und liegt überdies nicht in den 
Möglichkeiten und Zuständigkeiten eines Be-
bauungsplanes. Die Stadt Preetz prüft jedoch 
gemeinsam mit der „KielRegion“ bei der ge-
planten Ausweitung des Leihfahrradsystems 
auf das Stadtgebiet diverse Möglichkeiten zur 
Unterbringung auf ihre Sinnhaftigkeit. 
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Ein exponierter Platz für eine BikeSharing-
Station sollte im B-Plan vorgesehen werden, 
und zwar so, dass sie um eine CarSharing-
Station ergänzt werden kann. In der Planung 
wird davon ausgegangen, dass es pro Einfa-
milienhaus zwei Kraftfahrzeuge gibt. Das ist 
weder klimaverträglich, noch für viele Häus-
lebauer finanzierbar. Die Möglichkeit des 
Verzichts auf den Zweitwagen durch ein Car-
Sharing-Angebot macht ein Wohngebiet at-
traktiv und zukunftsfähig. 
 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genom-
men. Die Unterbringung einer Bike- und / oder 
Car-Sharing-Station wird durch den Bebau-
ungsplan nicht ausgeschlossen und ist jeder-
zeit möglich. 

 
  


